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"KIRCHEN
Fragen derTheologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf—

Freiburg und Sitten

20/1973 Erscheint wöchentlich 17. Mai 141. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

ZETUNG

Papst Paul VI. kündigt ein Heiliges Jahr für 1975 an

7n 4er Genera/audienz vom 9. Mai /97J?

/iaf Paps/ Pa«/ F/. ein «T/ei/iger 7a/ir» /ür
7975 ange&ündigf- //aapH/iema d/erer 7«/>e/-

/a/irer wird die W/ederver-vd/inung mi7 Göll
und «nier den Men.sc/ien sein. Einen èeson-
deren rfAzenl wird dieses «ZZei/ige 7a/ir»
diirc/i das 70-7a/ir-7ii/n7äiim der ßeendi-

gang des //. Fafiftanisc/ien Konzi/s er/ia/ien.
Ein wei'feres zln/iegen dieses 7«i)ei/aiires
so// a«c/i die 77errfe//ung der E/n/ieii der
CTimte/z £u7t. Zw/n t/rt/erycÄiW vo/i /r«-

«//ii/i&e/t JWirGAz» VV/ty/ df/erar G/ia-
den/a/ir zaersl in den OrlrWrc/ien ge/eierl
und zidefzl in Pom gesc/i/ossen werden. R7r
verö//eni/ic/ien nac/i/o/gend den tForl/aiil
der /( n.vprac/ie des Paps/es, wie er ans darc/i
die K/P/t aas Pom aèermi'Ife/f wurde.

(Red.)

Liebe Söhne und Töchter!

Wir möchten euch heute eine Mitteilung
machen, von der wir glauben, dass sie
für das geistliche Leben der Kirche von
Bedeutung ist. Es ist folgende: Nach
Gebet und reiflicher Überlegung haben
wir beschlossen, entsprechend dem von
unserem Vorgänger Paul II. durch die
päpstliche Bulle «Ineffabilis providen-
tia» vom 17. April 1470 festgesetzten
Zeitabschnitt von 25 Jahren im kom-
menden Jahr 1975 ein Heiliges Jahr zu
feiern. Das Heilige Jahr, das im kano-
nischen Sprachgebrauch auch Jubiläum
heisst, bestand in der biblischen Tra-
dition des Alten Testamentes in einem

Jahr, in dem das öffentliche Leben ein

ganz besonderes Gepräge erhielt. Damit
verbunden waren die Enthaltung von
der gewöhnlichen Arbeit, Wiederherstcl-

lung der ursprünglichen Verteilung des

ländlichen Besitzes, der Erlass der an-
stehenden Schulden und die Befreiung
der jüdischen Sklaven (vgl. Lev 25,8 ff.).

Geschichte des Heiligen Jahres

Wie bekannt ist, wurde dieses Jubiläum
in die Geschichte der Kirche von Papst
Bonifaz VIII. im Jahre 1300 eingeführt,
und zwar mit rein geistlichen Zielset-

zungen. Es bestand in einer Busswall-
fahrt zu den Gräbern der Apostel Petrus
und Paulus. An ihr hatte auch Dante
teilgenommen, der die Menschenmenge
schildert, die zu diesem Anlass in Rom
zusammengeströmt war (vgl. Inf. 18,18—
33). Zum Jubiläum des Jahres 1500

fügte man sodann die Öffnung der hei-
ligen Pforten jener Basiliken hinzu, die

zu besuchen waren. Dies geschah nicht

nur, um das Herbeiströmen der Büsser

zu erleichtern, sondern auch um da-

durch den erleichterten Zutritt zum
göttlichen Erbarmen zu versinnbilden,
der durch die Erlangung des Jubiläums-
ablasses ermöglicht wurde.
Wir haben uns gefragt, ob es eine solche

Tradition verdient, in unserer Zeit bei-
behalten zu werden, die von den ver-

gangenen Zeiten so sehr verschieden ist

und geprägt wird einerseits von dem

vom letzten Konzil in das kirchliche
Leben eingeführten religiösen Stil und
andererseits vom praktischen Desinteresse

so weiter Teile der modernen Welt ge-
genüber rituellen Ausdrucksformen ver-
gangener Jahrhunderte. Wir kamen je-
doch sogleich zur Überzeugung, dass die
Feier des Heiligen Jahres nicht nur in
die konsequente geistige Linie des Kon-
zils selbst eingefügt werden kann, son-
dern auch sehr gut dem unermüdlichen
und liebevollen Bemühen entspricht und
es fördert, mit dem die Kirche sich der
sittlichen Nöte unseres Zeitalters, der
Deutung ihrer tiefen Sehnsucht annimmt

und sich selbst auch in entsprechender
Weise einige ihrer bevorzugten äusseren
Ausdrucksformen aneignet.

Persönliche, innere und äussere

Erneuerung des Menschen —
die Aufgabe des Jubeljahres

Für diese vielfältige Zielsetzung ist es

notwendig, die grundsätzliche Bedeu-
tung des Heiligen Jahres deutlich her-
auszustellen, die in der inneren Erneu-
erung des Menschen besteht: des

Menschen, der denkt und bei seinem
Denken die Sicherheit in der Wahrheit
verloren hat. Des Menschen, der ar-
beitet und bei der Arbeit sich bewusst
geworden ist, dass er so sehr extrover-
tiert ist, dass er nicht mehr in hinrei-
chendem Masse das eigene persönliche
Gespräch hat. Des Menschen, der sich
freut und sich vergnügt und die Dinge,
die sein Leben angenehm gestalten, in
solchem Mass geniesst, dass er sich bald

Aus dem Inhalt:

Papst Pein/ FZ. kündigt ein
//ei/i'ges 7a/ir /ür 7975 an

Dar /Inr/änderproWem in soz/o/ogisc/ier
5/c/iI

ZVeuer G/aa/jen.s7i«c/i

Mi'.v.vion und Enlw/c/c/angr/id/e

flei/age: «Geweinrawe.v Zeagn/r and
Zuraw/nenaiEeiV der Kirc/ien and der
C/in'rlen»

/tml/i'c/ier Ted
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gelangweilt und enttäuscht fühlt. Es ist
notwendig, den Menschen von innen her
zu erneuern. Das ist es, was das Evange-
lium Bekehrung, Busse, «Metanoia»
nennt. Es ist der Vorgang einer Neu-
geburt seiner selbst, einfach als ein Akt
eines klaren und mutigen Gewissens,
verwickelt jedoch als erzieherisches Be-
mühen um die eigene Erneuerung.
Es ist eine Zeit der Gnade, die man ge-
wohnlich nur in demütiger Haltung
empfängt. Wir glauben nicht uns zu täu-
sehen, wenn wir im heutigen Menschen
eine tiefe Unzufriedenheit entdecken,
ein Übersättigtsein, das gleichzeitig mit
dem Bewusstsein der Unzulänglichkeit
gepaart ist; ein Unglücklichsein, das

durch die falschen angebotenen Glücks-
ideale, durch die er vergiftet ist, sich
noch verschärft hat; eine Bestürzung da-

rüber, die tausend Vergnügen, die ihm
die Zivilisation anbietet, nicht geniessen

zu können. Somit bedarf der Mensch
einer inneren Erneuerung, die das Kon-
zil angestrebt hat.
Auf diese persönliche, innere und unter
gewissen Gesichtspunkten auch äussere

Erneuerung zielt nun gerade das Heilige
Jahr ab; diese gleichzeitig leichte und
aussergewöhnliche Therapie, die die

geistliche Genesung jedem Gewissen
und als Auswirkung, in gewissem Masse

wenigstens, dem sozialen Bewusstsein

bringen sollte. Das ist die zentrale Idee
des kommenden Heiligen Jahres, die in
einem weiteren Grundgedanken sich
kristallisiert und auf das praktische Le-
ben ausgerichtet ist: die Wiederversöh-

nung.

Wiederversöhnung des Menschen mit
Gott

Das Wort «Wiederversöhnung» erinnert
uns an den entgegengesetzten Begriff
des Zerwürfnisses. Welches Zerwürfnis
müssen wir wieder in Ordnung bringen,

wenn wir jene Wiederversöhnung erlan-

gen wollen, die die Bedingung der wäh-

rend des Jubiläums gewünschten Er-

neuerung ist? Welches Zerwürfnis?

Genügt es aber nicht vielleicht, dieses

programmatische Wort von der Wieder-

Versöhnung auszusprechen, um uns des-

sen bewusst zu werden, dass unser
Leben von zu vielen Zerwürfnissen ge-
stört ist, von zu vielen Unstimmigkeiten,
von zu viel Unordnung, um die Güter
des persönlichen und kollektiven Lebens
ihrer ideellen Zweckbestimmung ent-
sprechend verkosten zu können? Wir
haben vor allem nötig echte, lebendige
und glückliche Beziehungen mit Gott
wiederherzustellen, uns mit ihm in De-
mut und Liebe auszusöhnen, damit von
dieser ersten grundlegenden Harmonie
unsere ganze Erfahrungswelt zu einem
Aufruf werde und Kraft sich aneigne
zur Wiederversöhnung in Liebe und
Gerechtigkeit mit den Menschen, denen

wir sofort den neuen Titel «Brüder»
zuerkennen. Die Wiederversöhnung voll-
zieht sich auch auf anderen sehr weiten
und sehr konkreten Ebenen: in der kirch-
liehen Gemeinschaft, in der Gesellschaft,
in der Politik, im Ökumenismus, im Be-
reich der Friedensbemühungen Das
Heilige Jahr wird, wenn Gott es uns zu
feiern gestattet, diesbezüglich viele Dinge
zu sagen haben.

Das Heilige Jahr wird zuerst in den
Ortskirchen und dann erst in Rom ge-
feiert

Wir beschränken uns für jetzt darauf,
einen Überblick über die Strukturen des

Heiligen Jahres vorauszunehmen, das

entsprechend einem jahrhundertalten
Brauch in Rom den Mittelpunkt seiner
Feier hat und ihn noch haben wird, je-
doch mit folgender Neuerung.
Die Erfüllung der vorgeschriebenen
Bedingungen, um die besonderen geist-
liehen Gnaden zu gewinnen, wird dieses
Mal den Ortskirchen im voraus ermög-
licht werden, damit die ganze, über die
Erde ausgebreitete Kirche sogleich be-
ginnen kann, sich diese grosse Gelegen-
heit der Erneuerung und Wiederversöh-

Das Ausländerproblem gehört unbe-
streitbar zu einem der brisantesten in-
nenpolitischen Themen. Die heute mit
der Ausländerfrage verbundenen Pro-
bleme wären nicht möglich geworden,
wenn unser Land rechtzeitig die Zulas-
sungspraxis verschärft und eine Einwan-
derungspolitik formuliert hätte, die sich
nicht ausschliesslich an wirtschaftlichen
Kriterien orientiert und die die Fremd-
arbeiter lediglich als Konjunkturpuffer
angesehen hätte. Heute beginnen uns die
Dinge über den Kopf zu wachsen. Der
Anstieg der Ausländerzahl lässt sich an
den letzten drei Volkszählungsergebnis-
sen ablesen. Der Ausländeranteil an der
Wohnbevölkerung erreichte 1950 6,1,
1960 10,8 und 1970 17,2 Prozent.

I.

Das Ausländerproblem muss unter
seinen quantitativen und qualitativen
Aspekten gesehen werden

Es ist nicht nur eine Frage der Zahl,
sondern der zwischenmenschlichen Be-
Ziehungen. Doch schon der rein zahlen-
mässige Umfang der Einwanderung

nung zunutze zu machen. So kann sie

auch besser den Höhepunkt und Ab-
schluss des Heiligen Jahres vorbereiten,
der im Jahre 1975 in Rom gefeiert wird,
was der damit verbundenen Wallfahrt
zu den Gräbern der Apostel für jene,
die sie durchführen können, ihre typi-
sehe Bedeutung geben wird. Diese be-
deutungs- und segensvollen geistlichen
Erneuerungs- und Bussübungen, die die

ganze Kirche angehen und von der Ge-
Währung besonderer Ablässe begleitet
sein werden, sollen am kommenden
Pfingstfest, dem 10. Juni 1973, ihren
Anfang nehmen. In den vergangenen
Heiligen Jahren erfolgte ihre Ausdeh-
nung auf die Ortskirchen nach der Feier
in Rom; jetzt hingegen wird sie im vor-
aus erfolgen. Ein jeder kann verstehen,
dass bei dieser Erneuerung auch die Ab-
sieht besteht, in einer mehr deutlichen
und wirksamen Verbundenheit die Orts-
kirchen zu ehren, die lebendige Glieder
der einzigen und universalen Kirche
Christi sind.
Dies möge für jetzt genügen. Zu diesem
Thema aber haben wir, so Gott will,
noch viele andere Dinge zu sagen. Euch
allen erteilen wir unseren Apostolischen
Segen. fK/P/tj

wirft eine Reihe von Problemen auf.
Dazu sind zunächst all jene zu rechnen,
die ganz allgemein mit einer raschen
Bevölkerungsexpansion verbunden sind.
Die Anforderungen an die Infrastruktur
wachsen. Kinderkrippen, Kindergärten,
Schulen müssen beschafft werden; Woh-
nungen und Spitalplätze müssen zur
Verfügung gestellt werden; das Ver-
kehrs-, Transport-, Kommunikations-,
Versorgungs- und Entsorgungswesen
muss ausgebaut werden. Demographi-
sehe und ökologische Überlegungen ge-
Winnen an Gewicht; die Übervölke-
rungsfurcht und die Sorge um die
Umwelterhaltung wachsen. Daneben hat
die hohe Ausländerzahl aber auch psy-
chologische Auswirkungen. Sie wird als
ein Störungsfaktor gewertet. Es wächst
das Empfinden, im eigenen Lande nicht
mehr daheim zu sein. Man bangt um
das vertraute Antlitz der Heimat und
fürchtet den Verlust der Eigenständig-
keit und nationalen Eigenart, die allzu
grosse Auslandsabhängigkeit, die Über-
fremdung des Arbeitsmarktes und des

Landes schlechthin. Schliesslich sind so-
ziale und kulturelle Probleme zu erwäh-

Das Ausländerproblem in soziologischer Sicht

Zum «Sonntag mit Ausländern, Tag der Solidarität»: 27. Mai 1973
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nen, welche das Verhältnis zwischen ein-
heimischem und ausländischem Bevölke-

rungsteil belasten. Es gibt sprachliche
Verständigungsschwierigkeiten, Unter-
schiede im Arbeitsverhalten, in der

Mentalität, in den als massgeblich er-
achteten Werten und Normen.

II.

Die Schweiz stellt in bezug auf den Um-
gang mit den Ausländern keinen Sonder-
fall dar

Das Fremde ist im Laufe der Geschichte

immer und bei allen Völkern als eine

Bedrohung des Eigensinns begriffen
worden. Das fundamentale Struktur-
merkmal aller sozialen Gruppen, auch
der Staaten, ist das Zusammengehörig-
keitsgefühl, das sie zugleich von ande-

ren Sozialgruppen abhebt. Die Eigen-
gruppe ist zusammengehalten durch
«Wir-Gefühle», die Fremdgruppe sind
die «anderen». Der Kontakt mit dem
Fremden ist ein Aufeinandertreffen ver-
schiedener Sozialschichten und Kulturen,
wobei aus dem Kontakt Spannungen
entstehen, die ausgetragen werden müs-
sen und bei gutem Willen und gegen-
seitiger Toleranz auch ausgetragen wer-
den können. Es geht in diesem Fall um
den Versuch, den ausländischen Bevöl-
kerungsteil in die inländische Gesellschaft

zu integrieren. Die Berührung mit dem

Ausländer kann jedoch bei den Ein-
heimischen auch eine Abwehrreaktion
hervorrufen, die im sozialen Vorurteil
ihren Ausdruck findet. Diese Art der
Spannungslösung zielt auf eine Abset-

zung gegenüber den Ausländern. Diese
wird zu rechtfertigen gesucht durch eine
starke Betonung der Werte der Eigen-
gruppe, der nationalen Eigenart und eine

stereotype, vorurteilshafte Herabsetzung
der Fremdgruppe, der Ausländer. Die
Qualität des Schweizerseins wird zu
einem dominierenden Wert hochstilisiert.
Dazu gesellt sich das Bestreben, die Aus-
länder in die Segregation, ins Getto
zu drängen, ihnen den beruflichen Auf-
stieg und die gesellschaftliche Integra-
tion nach Möglichkeit zu verweigern
oder sie überhaupt aus dem Lande zu
weisen. Die Gründe, die diese extreme
Abwehrreaktion hervorrufen, müssen

nicht im Fremden, sondern in unserer

eigenen Gesellschaft gesucht werden. In
dieser treten zunehmend Volksschichten

auf, die mit der dynamischen, technisch-

wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr

zu Rande kommen oder am sozialen

Aufstieg nur wenig teilhaben können. In
ihnen bricht die Tendenz auf, die eigenen

Probleme in das äusserlich Fremde zu

projizieren; das Andersartige wird zum
wohlfeilen Ziel der Reaktion, zum Sün-

denbock.

Am Scheinwerfer

Neues Glaubensbuch

Der gemeinsame christliche Glaube

Am Sonntag, 6. Mai 1973, wurde in Zü-
rieh anlässlich eines Presseempfangs ein
neues Glaubensbuch vorgestellt, das von
Prof. Dr. Johannes Feiner, Zürich, und
Dr. Lukas Vischer, Weltrat der Kirchen,
Genf, im Gemeinschaftsverlag Herder
Freiburg und Theologischer Verlag Zü-
rieh herausgegeben wurde. Das spezi-
fisch Neue dieses Buches besteht darin,
dass das erste Mal seit der Reformation
der gemeinsame christliche Glaube der
katholischen und evangelischen Kirche
in seiner inneren Einheit dargestellt
wird. In einem Schlussteil werden die
Unterschiede dargelegt.
Wie in der Einleitung des Buches ge-
sagt wird, werden die einen diesen
Versuch begrüssen und bedauern, dass es

so spät kommt. Die anderen aber wer-
den ihn für verfrüht halten, Nivellie-
rungen befürchten und bedauern, dass

die konfessionellen Unterschiede nicht
stärker betont werden.Wie das Werk zu-
stände kam, an wen es sich wendet und
wie es verstanden werden soll, erklären
die Herausgeber in der Einführung. Die
Autorität zweier so kompetenter Theo-
logen wie Prof. Johannes Feiner, Mit-
glied des Einheitssekretariates und der

Päpstlichen Theologischen Kommission,
und Dr. Lukas Vischer, Leiter der Ab-
teilung Glaube und Kirchenverfassung
beim Weltrat der Kirche, die beide am
II. Vatikanischen Konzil teilgenommen
haben, wie auch die katholischen und
protestantischen Theologen, die am
Buch mitgearbeitet haben, bieten Ge-
währ dafür, dass es sich hier um ein
sehr ernstes und solides theologisches
Werk handelt.
Die entscheidenden Fragen, vor die der

III.
In unserem Lande bildet die Integration
der Ausländer in die Gesellschaft ein
Stück unbewältigte Gegenwart

Soziologisch gesehen, hat die Einwände-
rung der Nachkriegszeit zu einer «Un-
terschichtung» der schweizerischen So-
zialstruktur geführt, indem die Fremd-
arbeiter in die tiefsten Positionen der
schweizerischen Gesellschaft eingerückt
sind. Die meisten sind bildungsmässig,
beruflich und finanziell zuunterst auf
der sozialen Stufenleiter verblieben. Die
Ausländer stellen in unserem Lande eine
Minderheit dar, die sozial in eine Rand-
Situation gedrängt ist und kulturell —
je nach Herkunftsländern verschieden —

Leser gestellt wird, lauten: Wie ernst
nehme ich die Bemühungen auf dem
Weg zur Einheit der Kirchen? Wie
stark freue ich mich am Gemeinsamen,
das in der Lehre, im Leben und im
Handeln der Kirchen zum Ausdruck
kommt? Wie dringend ist mir das An-
liegen, das Gemeinsame zu betonen —
bei aller Treue zur eigenen Kirche —
und das Trennende im Blick auf Chri-
stus aufzuarbeiten, indem Einheit in
Verschiedenheit und Verschiedenheit in
Einheit im Gehorsam dem Wort Got-
tes gegenüber bejaht werden? Wie weit
bin ich bereit, das Vermächtnis Christi,
dass alle eins seien, als persönlichen Auf-
trag und als Auftrag an die Kirchen zu
bejahen, anzunehmen und zu erfüllen?
Wie hoch setze ich das Kriterium des

möglichst reinen und ehrlichen Gehör-
sams gegen den Willen Christi an und
wie weit bin ich bereit, umzudenken
und mich zu erneuern, um diesem Wil-
len des Herrn zu entsprechen? Wie ehr-
lieh bin ich bereit, mit der Reform bei
mir zu beginnen und den ersten Schritt
zu tun, ohne dem andern vorzurechnen,
was er zuerst zu tun hat? Diese und
ähnliche Fragen müssen sich in gleicher
Weise katholische und evangelische
Christen und Kirchen stellen.
Es ist zu erwarten, dass die Reaktionen
auf das Buch hüben und drüben in bei-
den Kirchen nicht einheitlich sein wer-
den. Wer sich aber mit dem Buch im
gleichen Geist auseinandersetzen wird,
wie es von den Herausgebern und den
Verlagen konzipiert, von den Autoren
geschrieben und von den Schriftleitern
redigiert wurde, für den kann das Buch
zu einer Prüfung seiner Redlichkeit im
Einsatz für die Einheit der Christen
sein, wie sie der Wille des Herrn ist.

/t/o« Swi/ar

in bezug auf Sprache, Haltung und Ver-
halten von der Mehrheit abweicht. Die
Ausländer sind ausgeschlossen von den
politischen Rechten. Auf dem Arbeits-
markt gelten für die Ausländer in den
ersten Jahren ihrer Anwesenheit Be-
schränkungen in bezug auf den Stellen-,
Berufs- und Kantonswechsel. Eine un-
terschiedliche Behandlung gibt es in ver-
schiedenen Zweigen der Sozialversiche-

rung. Den Saisonarbeitskräften ist der
Nachzug ihrer Familien verwehrt.

Hinzu kommen faktische Benachteiligun-
gen in bezug auf das Einkommen, die
Weiterbildungsmöglichkeiten und das
berufliche Fortkommen. Diese rechtli-
chen und tatsächlichen Diskriminierungen
werden von den Ausländern auch als
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solche empfunden Und lösen Frustra-
tions- und Entfremdungsgefühle aus. Sie
führen dazu, dass sich die Ausländer
von der einheimischen Bevölkerung ab-
kapseln. Die Ghettobildung ist dabei
nicht nur auf die mangelnde Eingliede-
rungsfiihigkeit und Integrationswillig-
keit der Ausländer zurückzuführen; sie
ist mitverursacht durch die fehlende
Eingliederungsdisposition der Schweizer,
die durch verschiedene soziologische Un-
tersuchungen nachgewiesen worden ist.
Die Integration der Ausländer in die
schweizerische Gesellschaft stellt sich, zu-
mindest in der ersten Generation, nicht
von selbst ein; es bedarf vielmehr einer
bewusst und systematisch betriebenen
Eingliederungspolitik. Dabei wird Inte-
gration nicht als ein einseitiger Prozess
der Einschmelzung des ausländischen
Elements in unser Volksganzes verstan-
den, sondern vielmehr als gegenseitiger
Austausch und wechselseitige Befruch-
tung. Sie soll nicht erzwungen werden,
sondern organisch wachsen.
Die Integrationspolitik hat zunächst eine
inländische Komponente. Sie besteht in
einer Struktur- und Wachstumspolitik,
die im Inland gesellschaftliche Ungleich-
gewichte behebt und soziale Unterschiede
einebnet. Nur so wird es möglich sein,
die strukturellen Ursachen der Malaise,
der Bedrohung, des Überfremdungsge-
fühls und der Suche nach Sündenbök-
ken durch Projektion eigener unbewäl-
tigter Probleme auf das Andersartige un-
ter der einheimischen Bevölkerung aus-
zuräumen. Die Integrationspolitik muss
sodann die Eingliederungsdisposition der
Schweizer erhöhen, indem eine breite
Aufklärung der Öffentlichkeit über die
Ursachen und Beweggründe der Ein-
Wanderung, die Eigenarten der Ausliin-

Synode 72 — Anregung zur Predigt

/t«i 5/. Mai 7977 Tieg/'««/ (7z'e zweite .S'e.v-

sz'o« (7er D /Vi ze.vaa.vyaode«. .S'ie werde« .rieft
da6ei mit /o/ge«den TTieme« /;e/a.y.ve«; Mi/-
vera«/wo/7z/«g der KircZie i« der Schweiz
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der, die Rolle und Bedeutung der Aus-
länder in unserem Lande, deren mensch-
liehe und soziale Probleme einsetzt. Zu-
gleich müssen die Kontakte zwischen
Einheimischen und Ausländern auf
allen Ebenen gefördert werden.
Die Integrationspolitik muss anderseits
die Fähigkeit und den Willen der Aus-
länder zur Eingliederung fördern. Ihr er-
stes Ziel muss sein, die Barrieren abzu-
bauen, welche der Integration entgegen-
stehen, d. h. die rechtlichen und fakti-
sehen Beschränkungen in bezug auf den
juristischen Status, die Arbeitsbedingun-
gen, die soziale Sicherheit, den Fami-
liennachzug, die berufliche Bildung und
Weiterbildung, die Meinungsäusserungs-,
Vereins- und Versammlungsfreiheit und
die Mitsprachemöglichkeiten. All diese

Einschränkungen stellen Hemmnisse dar
für die Integration. Neben der Herstel-
lung der Rechtsgleichheit und Gleichbe-
handlung zwischen Ausländern und
Schweizern muss als zweites Ziel ange-
strebt werden, positiv auf die Einglie-
derung einzuwirken über Information,
Beratung und Hilfeleistung am Arbeits-
platz, in der Schule und im beruflichen
Bildungswesen, in Wohnungsfragen, in
der Freizeitgestaltung, im kirchlichen,
politischen und gesellschaftlichen Leben.
Dass auch den Kirchen dabei Verant-
wortlichkeiten und Pflichten zuwachsen,
dürfte auf der Hand liegen. Der ge-
meinsame Glaube zwischen Einheimi-
sehen und Ausländern sollte dabei ein
Integrationsfaktor erster Güte sein. Aller-
dings müsste die gegenwärtige Seelsorge-
konzeption, die weitgehend auf Segrega-
tion von Schweizern und Fremden be-
ruht, einer Generalüberholung unterzo-
gen werden.

Gzzz'</o Ca.ye//7

Die Mission im herkömmlichen Sinn —
«Bekehrung der Heiden» — ist aus ver-
schiedenen Gründen in eine Krise ge-
raten.

— Warum weiterhin missionieren, fra-
gen viele, wenn doch in den grossen
Weltreligionen echte, heilschaffende
Kräfte enthalten sind? Das Zweite Va-
tikanum hat ja die religiöse Erfahrung,
die den nichtchristlichen Religionen zu-
grundeliegt, gewürdigt und damit den
offiziellen Monopolanspruch auf allein-
gültige Religiosität aufgegeben.

— Die Entwicklungshilfe, so sagen viele,
ist viel wichtiger als die Missionstätigkeit
im herkömmlichen Sinn. Die Menschen
in der Dritten Welt brauchen Brot durch
Bildung und Arbeit, nicht Frohbotschaft.

— Man wirft der Kirche in den Missio-
nen da und dort vor, sie sei mit gewalt-
tätigen Regierungen befreundet, weil
diese ihr gesellschaftliche Privilegien und
finanzielle Unterstützung zukommen las-
sen.

i.

Trotz allem fährt die Kirche fort zu
missionieren. Sie tut es mit dem Bestre-
ben, früher begangene und auch jetzt
noch vorhandene Fehler nicht wieder
zu begehen. Sie tut es aber auch mit der
ruhigen Gewissheit dessen, der um die
Gründe weiss, die sein Tun rechtfertigen.

Es gibt u. a. zwei Stellen im Neuen Te-
stament, die die Missionstätigkeit der Kirche
auch nac/z dem Zweiten Vatikanum und im
Zeitalter der Entwicklungshilfe rechtferti-
gen: Apostelgeschichte 4,12 und Lukas 4,18.

— Bei aller Bereitschaft zur Toleranz
kann der Christ folgendes Bekenntnis
der jungen Kirche nicht aus der Welt
schaffen: «Kein anderer Name unter
dem Himmel ist den Menschen gegeben,
in dem sie gerettet werden können»
(Apg 4,12).
Es gehört nun einmal zum Ärgernis des
Christentums, dass dieses an der Be-
hauptung festhalten muss: Gott hat in
Jesus von Nazareth das Heil aller Men-
sehen verwirklicht. Würde das Christen-
tum auf diese Behauptung verzichten, so
würde es sich selber zerstören.
Der Christ kann seinem Glauben an die
Erlösung der Welt nur dann treu blei-
ben, wenn er die Schwierigkeit, die mit
dieser «Anmassung» verbunden ist, auf
sich nimmt und sie umsetzt in die de-
mütige Bereitschaft, bei allem Wissen
um den geistigen Reichtum, der ihm zu-
gedacht ist und bei allem Glauben an die
Pflicht, diesen Glauben weiterzugeben,

— die Werte der andern anzuerkennen,
— von den andern zu lernen,
— ihre Gewissensfreiheit zu respektieren,
— vor ihnen unter Verzicht auf jede Form

von Zwang das Evangelium Christi
durch Wort und Tat zu bezeugen und

— ihnen zu helfen, sich selber zu finden.

Jesus Christus ist nicht irgendwer, son-
dem der Mensch schlechthin (und mehr
als nur das). Er ist der «Erstling der
Schöpfung» (Kolosser). Er ist /«/" a//e in
eine unüberbietbare Gemeinschaft mit
dem Vater erhoben worden (Römer 1,4).
Wer immer sein ihm von Gott gesetztes
Lebensziel erreicht, erreicht es durch
ihn.

Die Kirche versteht sich als die Fort-
Setzung der Existenz Christi. Christus
aber kannte die Trennung zwischen
Leib und Seele nicht. Er hat nie das
eine gegen das andere ausgespielt. Er
hatte bei allem den ganzen Menschen
im Auge.

For/ye/za«g .S'ez'/e 772

Mission und Entwicklungshilfe
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VE 5/Il

Synode 72 Entwurf zu einer Vorlage
der interdiözesanen Sachkommission
«ÖkumenischerAuftrag in unserenVerhältnissem
über:
Gemeinsames Zeugnis und Zusammenarbeit
der Kirchen und der Christen

Vorbemerkung
1. Der ökumenische Auftrag verpflichtet
zum gemeinsamen Zeugnis des christ-
liehen Glaubens und zur Zusammenar-
beit der Kirchen und der Christen.

2. Dieser ökumenische Auftrag wird von
den Kirchen, auch von der römisch-ka-
tholischcn Kirche der Schweiz, noch zu
wenig verwirklicht. Die Sachkommission
bietet daher in einem Abschnitt ihrer
Vorlage Hilfen zur ökumenischen Erzie-
hung an, und sie erinnert zugleich an
ihre Teilvorlage «Leben in der Misch-
ehe».

3. Grundlegendes zum gemeinsamen
Handeln der Kirchen in der Schweiz ist
in den vom Vorstand des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes, von der
Konferenz der römisch-katholischen Bi-
schöfe der Schweiz und vom Bischof und
Synodalrat der christkatholischen Kirche
der Schweiz herausgegebenen «Richtli-
nien und Empfehlungen für das gemein-
same Beten und Handeln der Kirchen in

der Schweiz» gesagt. Diese allgemeinen
Empfehlungen werden den Synodalen
von der Sachkommission zum Studium
empfohlen.

4. Die Zusammenarbeit der Kirchen und
der Christen ist in allen Bereichen anzu-
streben, wo nicht Gründe des Glaubens
oder der Vernunft (beispielsweise eine
grössere Wirksamkeit) dagegen stehen.

Wichtige Bereiche dieser Zusammenar-
beit werden im Zusammenhang mit an-
deren Sachfragen zur Sprache kommen,
wie etwa die Verpflichtungen gegenüber
den Gastarbeitern oder der Dritten Welt.

5. Im Bereich des gemeinsamen Gottes-
dienstes steht die Frage nach der Mög-
lichkeit einer eucharistischen Gemein-
schaft beziehungsweise eines gemeinsa-
men eucharistischen Zeugnisses im Vor-
dergrund. Deshalb befasst sich ein Ab-
schnitt dieser Vorlage mit diesen Fragen.

6. Für manche Christen haben die kon-
fessionelle Herkunft und die Zugehörig-

keit zu einer Konfessionskirche an Be-
deutung verloren, und zugleich wissen sie
sich dem Evangelium verpflichtet. Zu-
weilen finden sich solche Christen in
Spontangruppen, die sich manchmal als

neue ökumenische Modelle verstehen.
Ihnen ist der letzte Abschnitt dieser Vor-
läge gewidmet.

7. Eingaben, Wünsche und Anregungen
zuhanden der Sachkommission können
an das Synodensekretariat der zustän-
digen Diözese gerichtet werden.
Bistum Basel: Baselstrasse 58, 4500 Solo-
thurn
Bistum Chur: Hof 19, 7000 Chur
Bistum St. Gallen: Klosterhof 6, 9000 St.

Gallen
Bistum Lausanne, Genf und Freiburg:
Case postale, 1701 Freiburg
Bistum Sitten: 1950 Sitten
Eingaben, die nach Abschluss der Ar-
beit der interdiözesanen Sachkommis-
sion eingehen, werden an die diözesanen
Sachkommission weitergeleitet.

Kommissionsbericht

1 Ökumenische Spontangruppen
1.1 Das Problem

7JJ Die römisch-katholische Kirche
verfolgt ihre ökumenischen Bemühungen
durch offizielle Kontakte zu den ande-

ren Kirchen und durch begrenzte Zu-
sammenarbeit auf der Ebene der Pfarrei,
der Region und der Gesamtkirche. Zu-
gleich muss sie feststellen, dass es auch
andere Bestrebungen gibt, die eher spon-
taner und experimenteller Art sind. Da-
rin ist ein Zeichen der Zeit zu sehen, weil
hier eine weitverbreitete Mentalität, vor
allem der jungen Generation, zum Aus-
druck kommt.

7.7.2 Innerhalb und ausserhalb der
Kirchen gibt es immer mehr Christen,
die sich nicht mehr in die überlieferten

Gemeinschaften einordnen können: Men-
sehen, die aus dem Evangelium zu leben
suchen und sich zugleich von der Kirche
als Organisation und Institution entfrem-
det haben; glaubende Menschen, die sich
kaum mehr um die amtliche kirchliche
Lehre und darum auch kaum mehr um
die theologischen und kirchlichen Un-
terschiede zwischen den christlichen
Konfessionen kümmern. Die Mentalität,
die hier zum Ausdruck kommt, ist nicht
von der ökumenischen Bewegung verur-
sacht, sondern hängt mit dem kulturellen
Wandel in unserer Gesellschaft zusam-
men.

7.7.3 Manche dieser Christen finden
sich in Gruppen zusammen, in denen Ka-
tholiken und andere Christen die kon-
fessionellen Schranken nicht mehr be-
achten und dennoch das Evangelium und
seine Verpflichtungen leben wollen. Da-

her sind diese Spontangruppen dabei,
neue Modelle der Einheit auszudenken
und zu erproben. Diese Gruppen sind
zuweilen auch Nicht-Christen offen, die
wirklich suchende Menschen sind. Diese

Spontangruppen sind für eine Situation
bezeichnend, die oft nachökumenisch ge-
nannt wird, und die sich nicht nur im
Ausland, sondern auch bei uns entwik-
kelt.

7.7.4. Es gibt aber auch Spontangrup-
pen, die von einer restaurativen Mentali-
tät herkommen und die mit zu dem

ganzen Problem der Spontangruppen in
der Kirche gehören. Obwohl sich diese

Spontangruppen mit gutem Willen für
ihre Sache einsetzen und oft auch echte

Anliegen vertreten, belasten sie durch
ihre Einseitigkeit die ökumenischen Be-
mühungen der römisch - katholischen
Kirche.
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1.2 Zur Beurteilung

7.2./ Die kirchlichen Behörden und Ge-
meinden sowie deren Mitglieder be-
trachten diese Spontangruppen oft als

Randgruppen. Die entscheidende Frage
ist jedoch, ob sie am Rande des Evange-
liums sind oder am Rande dessen, was
sich in den Gemeinden herkömmlicher-
weise tut, was im allgemeinen als ver-
bindlich betrachtet wird.

7.2.2 Die Spontangruppen betonen, dass
das Zentrum der Kirche weder die In-
stitutionen noch die kirchlichen Behör-
den seien, sondern Jesus Christus, sein

Evangelium und sein Geist, der weht, wo
er will. Daher stellen sie auch Fragen
wie: «Warum wird erwartet, dass alle
Christen im gleichen Schritt gehen und
in der Zugehörigkeit zu einer Konfes-
sionskirche leben? Warum können einige
diese Stufe nicht schon überschritten ha-
ben?»

7.2.3 Die Spontangruppen sind der
Überzeugung, dass diejenigen, für die die
Institution im Zentrum steht, sich zu
stark mit der Frage beschäftigen, in
welchem Abstand sich die Spontangrup-
pen zur Institution befinden und sich
darob zu wenig um die Fragen küm-
mern, die die Spontangruppen der Kirche
stellen können, und um die neuen Mo-
delle christlichen Lebens und christli-
eher Einheit.

7.2.4 Trotz der Gefahren, welche diese

Spontangruppen für die Kirche mit sich
bringen können, bedeuten sie für die
Kirche eine echte Chance. Sie können
eine neue Sprache finden, um das Evan-
gelium auszusprechen und zu leben, sie
sind zuweilen imstande, anziehende
Formen des Gottesdienstes zu schaffen,
die Spontaneität anzuerkennen, Verant-
wortung gemeinsam zu tragen und Ent-
scheide gemeinsam zu fällen, soziales und
politisches Engagement einzugehen. Sie
bieten eine Möglichkeit, neue christ-
liehe Verhaltensweisen zu finden und
das Evangelium für Nicht-Christen und
Randchristen von Bedeutung werden zu
lassen.

7.2.5 Trotz der Gefahren, welche die
Kirche als Organisation und Institution

für die Freiheit des Evangeliums mit
sich bringen kann, bedeutet die Kirche
ihrerseits für diese Gruppen die Chance,
sich nicht in ein Getto einzuschliessen,
das von den verschiedenen vergange-
nen und gegenwärtigen Erfahrungen der
Gesamtkirche abgeschnitten ist.

2 Erziehung zu ökumenischer
Haltung

2.1 Grundlegung

Das II. Vatikanische Konzil brachte eine
grundlegende ökumenische Wende, eine
Öffnung der römisch-katholischen Kir-
che zu den andern christlichen Kirchen
hin und damit neue Möglichkeiten, an
der Einigung der christlichen Kirchen
mitzuwirken. Dieser neue Wille zur Öku-
mene wurde klar ausgedrückt in offi-
ziellen Äusserungen: im Ökumenismus-
dekret und in der Schaffung des römi-
sehen Sekretariates für die Einheit der
Christen.
Leider sind diese Zeichen des ökumeni-
sehen Aufbruchs bei uns viel zu wenig
bekannt, und so wird der ökumenische
Auftrag zu wenig ernstgenommen (6.1).
Die konfessionelle Mischung unserer Be-

völkerung nimmt immer mehr zu. Das

zeigt sich in allen Bereichen der Ge-
Seilschaft: in Familie und Nachbar-
schaft, in der Schule und im Wohnbe-
zirk, am Arbeitsplatz und in der Frei-
zeit. So ist die Erziehung zu ökumeni-
scher Haltung heute in allen Diözesen
ein dringliches Anliegen.

2.2 Bereiche

2.2.7 Die Familie.
Wir sind uns bewusst, dass Erziehung
zu ökumenischer Haltung im Eltern-
haus beginnen muss, nicht erst in der
Schule. Die Familie ist der Ort, wo der
Geist der Ökumene zuerst wirksam wer-
den muss. Hier erfolgt die tiefste und
nachhaltigste Prägung, denn «alles Erste
bleibt» (6.2).
2.2.2 Die kirchliche Gemeinschaft
Erziehung zu ökumenischer Haltung ist
auch Sache der Kirche und ihrer Seel-

sorge: in der Wortverkündigung (Predigt
und Katechese)

in kirchlichen Organisationen und Ver-
anstaltungen (Erwachsenenbildung, Ehe-
runden Diskussionsgruppen usw.,
in sozialen Diensten (6.3).

2.2.3 Die Schule
In unserer Vorlage haben wir einen Be-
reich — den der Schule — besonders
herausgehoben und kritisch betrachtet,
obwohl uns bewusst ist, dass das tradi-
tionelle Schulsystem heute von vielen in
Frage gestellt wird. (Die Sachkommis-
sion 11 wird sich in ihrer Vorlage mit
dieser Problematik auseinandersetzen.)
In den Kindern und jungen Menschen
müssen die Grundlagen geschaffen wer-
den für die Überwindung der Gegen-
sätze, insbesondere auch der religiösen
Gegensätze. Schon im Schulalter muss
die Annäherung und das Zusammen-
wachsen der christlichen Kirchen einge-
übt werden.

2.3 Ausgangspunkt für eine Neubesin-
nung

2.3./ Das föderalistische Schulsystem
der Schweiz.
In der Schweiz ist das Schulwesen durch
die Verfassung den Kantonen überlassen.
Art. 27 der Bundesverfassung bestimmt:
«Die Kantone sorgen für genügenden
Primarunterricht, welcher ausschliess-
lieh unter staatlicher Leitung stehen soll

Die öffentlichen Schulen sollen von
den Angehörigen aller Bekenntnisse ohne
Beeinträchtigung der Glaubens- und Ge-
Wissensfreiheit besucht werden können.»
Entsprechend dem schweizerischen Fö-
deralismus haben sich folgende Schul-
formen entwickelt, die in ökumenischem
Geist kritisch überprüft werden sollen:

2.3./.7 Die konfessionell geprägte
Schule (mit öffentlichem oder privatem
Charakter).
Sie hat die Chance, etwas Besonderes in
Richtung christlicher Erziehung zu lei-
sten, weil sie die Möglichkeit hat, ein
Team christlich geprägter Erzieher ein-
zusetzen. Sie gibt einen klaren Standort
und damit eine günstige Voraussetzung
für das Gespräch mit dem bekenntnis-
verschiedenen Partner.
— aber die privaten konfessionellen
Schulen laufen Gefahr, eng und einsei-
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tig zu werden und sich abzukapseln,
und den öffentlichen konfessionellen
Schulen wird vorgeworfen, sie beein-
trächtigten die Glaubens- und Gewissens-
freiheit der religiösen Minderheiten.

2.5.L2 Die christlich geprägte Schule.
In ihr kann der Geist des Evangeliums
in Freiheit und Liebe lebendig werden
— aber oft werden die in ihr liegenden
Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Zu-
dem wird in unserer pluralistischen Ge-
Seilschaft eine staatliche Schule mit christ-
lichem Charakter immer fragwürdiger,
denn die Zahl der Eltern, die wirklich
eine christliche Erziehung für ihre Kin-
der wünschen, wird immer kleiner — und
dies, obwohl die Kinder christlich ge-
tauft und die Eltern dem Namen nach
christlich sind.

2.5./.5 Die nicht von einer bestimmten
Weltanschauung geprägte Schule.
Sie entspricht dem Pluralismus in der
heutigen Gesellschaft und ist offen für
den Dialog mit jedem Partner
— aber sie ist oft farblos und gesichts-
los, so dass die Schüler in ihr nicht die
Führung und Daseinserhellung bekom-
men, die sie als Lebenshilfe brauchen.
In der Vergangenheit wurde oft mit
Leidenschaft, ja mit grosser Härte und
Lieblosigkeit um diese verschiedenen
Schulsysteme gekämpft. Heute können
wir sie sachlicher beurteilen. Wir wissen,
dass jedes dieser Systeme seine Vorzüge
und Nachteile, seine Möglichkeiten und
Gefährdungen hat. Nicht von einer ge-
waltsamen Gleichschaltung dieser ver-
schiedenen Systeme ist das Heil zu er-
warten, sondern wir müssen sehen, wie
in jedem dieser Systeme das ökumenische
Anliegen verwirklicht werden kann. In
jeder dieser Schulformen kann sich der
ökumenische Geist entfalten oder ver-
kümmern, kann er gefördert oder abge-
würgt werden.

2.5.2 Der Pluralismus in unseren Schu-
len.

2.5.2./ Wir leben heute in einer plura-
listischen Gesellschaft. Die Schule ist
Abbild dieser Gesellschaft, von der sie

auch ihren Bildungsauftrag empfängt.
Unsere Schule weist immer mehr einen
Pluralismus der Konfessionen und auch

der Weltanschauungen auf. Das zeigt
sich bei den Schülern, bei der Eltern
und bei den Lehrern.

2.5.2.2 Dem Schüler soll durch die
Schule Hilfe geboten werden, sich in
dieser pluralistischen Gesellschaft zu-
rechtzufinden, sich zu entfalten und mit
allen andern menschlich zusammenzu-
leben. Dieser andere, der ihm begegnet,
kann
einer andern Konfession oder Religion,
einer andern Klasse oder Rasse,
einer andern Ideologie oder Nationali-
tät angehören.
Jede Diskriminierung eines einzelnen
oder einer Gruppe muss vermieden wer-
den.

2.5.2.5 Bei diesem ungemein schwieri-
gen Prozess zur Mitmenschlichkeit fällt
dem Lehrer die Hauptaufgabe zu, unge-
achtet der Ergebnisse einer längst fäl-
ligen Reform unseres Bildungswesens
(6.4).
Der Lehrer schafft das Klima, die At-
mosphäre, die so wichtig ist für das
menschliche Zusammenleben. Er kann
zur Achtung Andersdenkender erziehen,
zu echter Auseinandersetzung anleiten,
zeigen, wie Konflikte menschlich bewäl-
tigt werden können. Die Toleranz des
Lehrers ist eine wichtige Grundvoraus-
Setzung. Toleranz bedeutet nicht: keine
eigene Meinung haben, unkritisch und
indifferent sein. Toleranz bedeutet posi-
tiv: den Andern in seinem Anders-Sein
sehen und annehmen.

2.5.2.4 ökumenische Haltung aber geht
darüber hinaus. Die Toleranz und diese
Mitmenschlichkeit, die uns mit allen
Menschen verbindet, sind notwendig.
Aber als Christen müssen wir noch einen
Schritt weiter gehen. Der Glaube an den
gleichen Herrn verpflichtet uns zum ge-
meinsamen Zeugnis und zur Zusammen-
arbeit. Das kann auf dem Gebiet der
Schule auf verschiedene Weise gesche-
hen, je nach Schulstufe und Fach, z. B.

— in der Gestaltung des Tagesbeginns:
in Stille und Sammlung, in Wort oder Lied
— in der Auswahl und Ausschöpfung
literarischer Texte: klassische und mo-
derne Werke können hinführen zur Sinn-
frage, die heute von brennender Aktuali-
tät ist

— im Geschichtsunterricht: die heutige
Zersplitterung der Christenheit kann dem
Schüler vom Ursprung und Wesen her
verständlich und einsichtig gemacht wer-
den

— im dramatischen Spiel: biblische Stoffe
eignen sich ganz besonders gut (das be-
weisen die von Paul Burkhard gewähl-
ten Themen: der ägyptische Josef, Noah,
die Gleichnisse, das Osterspiel usw.)

— im Zeichnen, Malen und bildnerischen
Gestalten: biblische Geschichten inspi-
rieren die Kinder auch heute noch zu
echter Verinnerlichung und schöpfen-
schem Tun und eignen sich in besonderer
Weise, sie im gemeinsamen christlichen
Denken einzuüben.

— gemeinsame Aktionen für Notleiden-
de aller Art sind eine besonders wirk-
same Art des ökumenischen Tuns in der
Schule.
Dabei werden die Kinder nicht ihrer
eigenen Konfession entfremdet. Es ent-
steht nicht eine Art. 3. Konfession. Sie
werden vielmehr in ihrer eigenen Kon-
fession bestärkt. Zugleich aber werden sie
offen für all die verschiedenen Formen
des christlichen Glaubens.

2.4

2.4./ Von manchen Seiten wird heute
im Namen der Ökumene der konfessio-
nell-kooperative Bibel- oder sogar Re-

ligionsunterricht gefordert. Er wird ge-
sehen als die grosse Möglichkeit, die
Kinder zu ökumenischer Haltung zu er-
ziehen. Die Befürworter und die Geg-
ner eines solchen Unterrichts haben gute
und wichtige Gründe für ihre Ansicht.
Die Sachkommission 1 wird sich einläss-
lieh mit den Fragen der Glaubensver-
kündigung, also auch der Katechese, be-
fassen. Sie wird sich auch zur Frage des

konfessionell-kooperativen Bibel- und
Religionsunterrichtes äussern. Dabei ist
aber zu bedenken, dass die Problematik
des schulischen Religionsunterrichts
durch die konfessionelle Kooperation
nicht gelöst ist.
Sicher ist das eine: In der Frage des

Religions- und Bibelunterrichts drängt
sich eine vermehrte ökumenische Zusam-
menarbeit auf (6.5).
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2.4.2 Ein Gebiet der ökumenischen Er-
Ziehung verdient unsere besondere Auf-
merksamkeit: das christliche Denken und
Sprechen über die Juden. Aus religiösen
und humanen Gründen haben wir das

Judentum in seinem Eigenwert und in
seiner Bedeutung für die Kirche zu er-
kennen und ernstzunehmen. Unser christ-
liches Zeugnis darf nicht durch Miss-
trauen und Vorurteile gegenüber den
Juden verdunkelt werden.
Besonders zwei Offenbarungswahrheiten
sind zu wenig lebendig in unserem Be-
wusstsein:
1. Gott steht auch heute zu seinem er-
sten Bundesvolk. Der Neue Bund in Chri-
stus bedeutet keine Annullierung des

Bundes Gottes mit Israel und keine Ver-
werfung des jüdischen Volkes (Vat. 2

Nichtchristliche Religionen, 4).

2. Jesus war ein Jude. Sein Jude-Sein ge-
hört zur Menschwerdung. Jesus hat das

grosse, immer gültige Erbe Israels, von
dem das Judentum auch heute noch lebt,
verwirklicht und es der Kirche aus den
Völkern vermittelt. Durch den Juden
Jesus wurde Israel zur bleibenden «Wur-
zel» der Kirche (Rom. 11,18).

Die in unserem Bewusstsein üblichen
Klischeevorstellungen müssen verschwin-
den. Schon die Kinder müssen zur Hoch-
Schätzung des jüdischen Volkes und zum
Bewusstsein der besonderen Verbunden-
heit der Christen mit den Juden geführt
werden. Sie müssen angehalten werden,
verbreitete, oft gedankenlos verwendete
Äusserungen zu vermeiden, die unsere
jüdischen Mitmenschen verletzen und
herabsetzen können (6.6).

2.4.J Auch die Muslim, die heute durch
zahlreiche Gastarbeiter bei uns vertreten
sind, haben einen Anspruch auf die
ökumenische Offenheit ihnen gegenüber,
denn mit ihnen verbindet uns ebenfalls
gemeinsames Glaubensgut, «weil sie den
alleinigen Gott anbeten, den lebendigen,
barmherzigen und allmächtigen, den
Schöpfer Himmels und der Erde, der zu
den Menschen gesprochen hat. Sie mü-
hen sich, auch seinen verborgenen Rat-
Schlüssen sich mit ganzer Seele zu unter-
werfen, so wie Abraham sich unterwor-
fen hat» (Vat. II, Nichtchristliche Reli-
gionen, 3).

Das sind wichtige Aufgaben des in öku-
menischer Offenheit gestalteten Bibel-
und Religionsunterrichtes. Er soll dazu
beitragen, dass die Gläubigen allen
Menschen im heutigen Staate Israel in
kritischer Solidarität begegnen und auch
den Menschen aller andern Religionen
und Weltanschauungen Verständnis und
Achtung entgegenbringen.

2.5 Ausblick

Eine grosse Aufgabe ist uns gestellt.
Wir können sie unmöglich im Allein-
gang lösen. Die Verwirklichung dieses

schwierigen, aber auch verheissungsvol-
len Anliegens erfordert die Zusammen-
arbeit aller christlichen Kirchen. Die
Kirchen sollten ihre Isolation überwin-
den und ihre Kräfte gemeinsam einset-

zen, um dieses Ziel zu erreichen (6,7).

3 Auf dem Wege zur Eucharistie-
gemeinschaft *

3.1 Konkrete Situation und Ausgangs-
punkt

Das Ärgernis der Spaltung unter Chri-
sten wird besonders deutlich von jenen
empfunden, die auf Grund ihrer Le-
benssituation mit Menschen einer ande-
ren Konfession zusammenleben und zu-
sammenarbeiten. Je intensiver sie am
kirchlichen Leben teilnehmen und ein ge-
meinsames Ziel anstreben, desto stärker
treffen sie die Folgen der Spaltung. Wir
meinen hier an erster Stelle diejenigen
Christen, die in einer Mischehe leben
und sich ernsthaft um eine Vertiefung
und Bereicherung ihres Glaubenslebens
bemühen. Die Kirche hat ihnen gesagt,
dass das sakramentale Band der Ehe sie

in einer Liebe eint, die beständig wach-
sen sollte. Sie empfiehlt ihnen häufige
Teilnahme am eucharistischen Mahl als

vorzügliches Mittel, diese Liebe zu er-
halten und ihr Wachstum zu fördern.
Während diese Eheleute auf der einen
Seite den Reichtum ihres gemeinsa-
men christlichen Erbes immer bewuss-

ter erleben, erfahren sie auf der andern
Seite das Nichtteilnehmenkönnen an der
Eucharistiefeier in der Kirche ihres Ehe-

partners als besonders widersprüchliche

Belastung und eine auf die Dauer uner-
trägliche Zumutung.
Nicht minder empfinden junge Christen,
die sich in ökumenischen Arbeitsgrup-
pen zusammengeschlossen haben und
ihre Kräfte im Aufbau einer besseren
Welt zusammenlegen, die Trennung von
der Tischgemeinschaft als künstliche und
überholte Barriere konfessioneller Selbst-
genügsamkeit. Sie können es nicht verste-
hen, warum sie mit Christen ihrer eige-
nen Konfession, die nur formal, aber
nicht lebensmässig zur Kirche gehören,
Kommuniongemeinschaft halten können,
während diese ihnen verwehrt sein sollte
mit Menschen, die sich mit ihrer gan-
zen Existenz für den Dienst am Reiche
Gottes verpflichtet haben, bloss weil
diese einem anderen christlichen Be-
kenntnis angehören. In der Ungeduld,
diesen Widerspruch weiter zu ertragen,
kommt es in diesen Kreisen zu söge-
nannten «wilden», d. h. kirchlich nicht
autorisierten Eucharistiefeiern.

3.2 Eucharistie und zerbrochene Tisch-
gemeinschaft

In der Eucharistie schenkt sich Christus
allen, die aus der Erinnerung an ihn le-
ben und zur Feier seines Gedächtnisses
zusammenkommen. Die «Gemeinschaft
am Evangelium Christi» (Phil. 1,5) führt
Christen zur «Gemeinschaft des Brotbre-
chens» zusammen. «Weil es ein Brot ist,
sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir
haben an dem einen Brote teil» (1 Kor.
10,17). Eucharistiegemeinschaft gilt daher
als höchster Ausdruck der Kirchenge-
meinschaft. (Für weitere Ausführungen
über die grundsätzliche Stellung der
Eucharistie in der christlichen Ge-
meinde sei auf das Arbeitspapier der
ISako 2 verwiesen.)

* Dieser Entwurf geht von den Aussagen
des Ökumenismusdekrets des II. Vatika-
nischen Konzils und den Richtlinien des
Ökumenischen Direktoriums aus. Eine
grundsätzliche Lösung der Frage der
Eucharistiegemeinschaft kann die Synode
72 nicht im Alleingang anstreben; diese
ist nur in Übereinstimmung mit der Ge-
samtkirche zu suchen. Im Hinblick auf
das zwischenkirchliche Gespräch und die
Schweizer Situation steht im Blickfeld
unseres Entwurfs die Eucharistiegemein-
schaft mit den protestantischen Kirchen.
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Im Bruch der Tischgemeinschaft wird
das Ärgernis der Spaltung unter Chri-
sten besonders deutlich. Das gemeinsame
Bemühen der getrennten Kirchen, die-
ses Ärgernis zu überwinden, muss des-

halb gerade auf die Wiederherstellung
der zerbrochenen Tischgemeinschaft hin-
ausgehen.

3.3 Eucharistiegemeinschaft im Wider-
streit der Meinungen in der kathoti-
sehen Kirche

Über den einzuschlagenden Weg zur
Eucharistiegemeinschaft bestehen unter
Katholiken verschiedene Auffassungen.
In der Hauptsache haben sich folgende
gegensätzliche Positionen herausgebildet.

5.5./ Die einen sind einer Tischgemein-
schaff mit getrennten Brüdern grund-
sätzlich abgeneigt. Nach ihrer Auffas-
sung steht die Eucharistiegemeinschaft
am der Abklärung jener kirchli-
chen Lehrunterschiede, die sich vorläu-
fig einer Verständigung entgegenstellen.
Das sind in diesem Zusammenhang vor
allem: reale Gegenwart Christi im AI-
tarssakrament, Opfercharakter der Eu-
charistiefeier, Verständnis des kirchlichen
Amtes. Die eucharistische Gemeinschaft
soll die wiedergefundene Gemeinsam-
keit besiegeln, gleichsam krönender Ab-
schluss der Einheitsbestrebungen sein.
Für die Vertreter dieser Auffassung ist
Eucharistiegemeinschaft getrennter Chri-
sten auf Grund einer nur bruchstückhaft
verwirklichten Einheit eine folgenschwere
Täuschung und Unwahrhaftigkeit. Sie
verschleiere die Tatsache, dass die Kir-
chen in vielen Bereichen ihres Glau-
bens und ihrer Praxis getrennt sind. Eine
Vorwegnahme der Eucharistiegemein-
schaft täusche zudem über das Ausmass
der noch bestehenden Trennungsmomentc
hinweg. Ja, sie mache es geradezu über-
flüssig, diese Aufgabe noch weiter zu
verfolgen. Zudem stehe sie in Wider-
spruch zur Praxis der Alten Kirche, die
die Kommuniongemeinschaft nicht nur
den öffentlichen Sündern verweigerte,
sondern ebenfalls denjenigen, die aus der
Einheit der Lehre ausgebrochen waren.
Die Ablehnung der Eucharistiegemein-
schaft getrennter Christen spricht der
Eucharistie einen ez'/z/iez'«Z>ezez/ge«//e/j
Charakter zu.

5.5.2 Andere hingegen sind der Auffas-
sung, dass Tischgemeinschaft getrenn-
ter Christen jetzt schon möglich ist. Für
sie ist Eucharistiegemeinschaft sogar we-
sentlich Mittel zur Einheit. Sie messen
dieser somit eine Rolle
bei. Nach dieser Auffassung besteht schon

jetzt eine weitgehende — von der Kir-
chenleitung allerdings nicht realisierte —
Gemeinsamkeit in kirchlichen Grundfra-
gen, so dass einer gemeinsamen Euchari-
stiefeier eigentlich nichts mehr im Wege
stünde. Die gemeinsame Eucharistiefeier
getrennter Christen bewirke, festige und
vollende die Einheit mit Christus und
der Kirche. Nicht zuletzt werde durch
solche «Protest-Feiern» den Theologen
und Kirchen der Skandal der Trennung
immer wieder vor Augen geführt.

5.5.5 Ferner gibt es Christen, die im
Verständnis von Eucharistie und Amt
Übereinstimmung erzielt haben. Sie
könnten nach ihrer Überzeugung von
sich aus zur gegenseitigen Annahme
am Tisch des Herrn berechtigt sein.
Dennoch verzichten sie auf die sieht-
bare Ausübung dieser Gemeinsamkeit.
Und zwar deshalb, weil sie Schmerz
und Sünde der Spaltung aus Rücksicht
auf die anderen Mitglieder ihrer kirch-
liehen Gemeinschaft durchhalten wol-
len, die noch nicht zu dieser Überein-
Stimmung im Glauben gelangt sind. Ge-
rade so hoffen sie, den Ansporn zu erhal-

ten, mit grösserer Entschlossenheit die

notwendigen Schritte aufeinander hin-
zutun.

3.4 Keine Polarisierung

Wer aus Liebe und Verantwortung für
andere bereit ist, die Trennung vom ge-
meinsamen Tisch des Herrn zu ertragen
und diesen Verzicht in sein ökumeni-
sches Handeln einbaut, der trägt zwei-
fellos auch ohne Eucharistiegemeinschaft
zur Überwindung der Spaltung bei. Span-
nungen entstehen dort, wo «Fuc/mmfie-
£cwcz>«c/z«// «/.y Z/W» und «Fz/c/z/zràt/e-
gcmez'njc/za// n/.y A/zVte/» gegeneinander
ausgespielt werden. So kann es vorkom-
men, dass christlichen Brüdern, die eine
dieser Auffassungen vertreten, von der
einen Seite konfessionelle Erstarrung
und Selbstgerechtigkeit oder von der an-

deren mangelnde kirchliche Solidarität
und Treue vorgeworfen werden. Das
Sakrament der Einheit wird dadurch er-
neut zum Gegenstand des Bruderzwistes.
Wir lehnen daher die verhängnisvolle
Polarisierung der Standpunkte in der
Frage der Eucharistiegemeinschaft ab.
Beide Ansichten können gewichtige
Gründe und Gegengründe anführen,
keine jedoch die ganze Wahrheit für
sich beanspruchen. Wer meint, die tief-
gehenden Unterschiede in Lehre und
Tradition getrennter Kirchen durch wie-
derholten Vollzug gemeinsamer Euchari-
stiefeiern überspielen zu können, gibt
sich einer gefährlichen Illusion hin. Er
ist in Gefahr, ernstzunehmende Unter-
schiede in der Glaubenslehre zu ver-
harmlosen. Wenn er von der Eucharistie-
gemeinschaft gewissermassen automa-
tisch die Einigung der Christen erwartet,
schreibt er der Eucharistie eine beinahe
magische Wirkung zu. Wer andererseits
das gemeinsame eucharistische Mahl von
der Beilegung aller bestehenden kirchen-
trennenden Lehrdifferenzen abhängig
macht, der gerät nahe an einen Perfektio-
nismus heran, dem die Kirche im Stand
der Pilgerschaft nicht erliegen darf. In
dieser Sicht rückt die gemeinsame Eu-
charistie als eine Art ökumenische Fata
Morgana in unerreichbare Ferne.
Die Alternative: Fi/c/iamt/'e zz/,y Zc/c/zen
z/ttd /4/«druck .yc/ion èeVe/zendcr F/'/i-
Z/c/7 oder als £7«/zez7 /jewz>kc«d« Zez-
c/zezz lässt sich daher nicht vertreten.
Tatsächlich hat das Ökumenismusdekret
des II. Vatikanums sie grundsätzlich be-
reits durchbrochen. Zwar hält das öku-
menische Direktorium, das als Erläute-
rung und Ergänzung des Konzilsdekrcts
über den Ökumenismus gedacht ist, das
Verbot der Eucharistiegemeinschaft mit
den Reformationskirchen aufrecht. Doch
gestattet es getrennten Brüdern evange-
lischer Konfession bei Todesgefahr oder
in schwerer Not den Zutritt zu den Sa-
kramenten des Altars, der Busse und
der Krankensalbung, sofern der darum
Bittende «im Hinblick auf diese Sakra-
mente seinen Glauben im Einklang mit
dem Glauben der Kirche zum Ausdruck
bringt und in der rechten inneren Ver-
fassung ist» (Ökumen. Direkt. Nr. 55).
Wir fragen uns, ob bei grundsätzlicher
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Aufrechterhaltung des Verzichts auf all-
gemeine Eucharistiegemeinschaft nicht
in bestimmten Fällen eine Gegenseitig-
kcit implizierende begrenzte Eucharistie-
gemeinschaft verantwortet werden könne.
Wir stützen uns dabei auf folgende Über-
legungen:

3.5 Gründe für eine begrenzte Eucharistie-
gemeinschaft

3.5.2 Im II. Vatikanischen Konzil hat
die katholische Kirche die Impulse, die
von ökumenischen Kreisen und Person-
lichkeiten ausgegangen sind, sich zu ei-

gen gemacht und gesamtkirchlich frucht-
bar werden lassen. Wiederholt haben Pap-
ste und Bischöfe und der Weltkirchenrat
sowie massgebende Vertreter protestanti-
scher Landeskirchen die Glieder der ge-
trennten Kirchen aufgefordert, sich ge-
genseitig zu verzeihen und gemeinsam
auf Gottes Wort zu hören. Wenn diese

Einladung ernsthaft gemeint ist, muss
man auch bereit sein, die Konsequenzen
anzunehmen, die sich daraus ergeben.
Denn das Aufeinanderhinhören und
Miteinanderarbeiten getrennter Christen
hat den Wunsch aufkommen lassen, das

eucharistische Brot miteinander zu tei-
len. Ökumenismus ist eben nicht nur ein
abstraktes Programm, sondern gelebte
Wirklichkeit. Es hiesse diese Wirklich-
keit verkennen, zu der die Kirchen sei-

ber eingeladen und aufgefordert haben,
wollte man aus der Dynamik der ökume-
nischen Bewegung bestimmte Bereiche,
z. B. die Eucharistie, grundsätzlich aus-
klammern.

3.5.2 Die Eucharistie ist «als Unter-
pfand der künftigen Herrlichkeit» ein
Zeichen der Hoffnung auf dem Unter-
wegs der Christen. Sie weist zeichen-
haft voraus auf die noch ausstehende

Enderfüllung dieser Mahlgemeinschaft.
Sie kann deshalb immer nur auf Hoff-
nung gefeiert werden. Jede Eucharistie-
feier steht unter dem Zeichen der Vor-
läufigkeit; Eucharistiegemeinschaft un-
ter getrennten Christen bringt diesen

Aspekt des Provisorischen in besonderer
Weise zum Ausdruck.

3.5.3 Es ist zu fragen, wieweit bei ge-
trennten Christen bereits «Einheit im
Glauben» vorausgesetzt werden darf. Ge-

trennte Christen sind durch die Taufe,
das grundlegende sakramentale Band
der Einheit, miteinander verbunden.
«Denn wer an Christus glaubt und in
der rechten Weise die Taufe empfangen
hat, steht dadurch in einer gewissen,
wenn auch nicht vollkommenen Gemein-
schaft mit der katholischen Kirche»
(Ök. Dekret 2.2). Das II. Vatikanische
Konzil hat zudem die kirchlichen Werte
anderer kirchlicher Gemeinschaften an-
erkannt. Nicht nur wird die Glaubens-
Verbundenheit der einzelnen Gläubigen
mit Christus anerkannt, sondern es wird
auch gesagt, dass die liturgischen Hand-
lungen der getrennten Brüder «tatsäch-
lieh das Leben der Gnade zeugen kön-
nen und als geeignete Mittel für
den Zutritt zur Gemeinschaft des Heiles
angesehen werden müssen. Ebenso sind
diese getrennten Kirchen und Gemein-
Schäften trotz der Mängel, die ihnen
nach unserem Glauben anhaften, nicht
ohne Bedeutung und Gewicht im Ge-
heimnis des Heiles. Denn der Geist
Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel
des Heiles zu gebrauchen, deren Wirk-
samkeit sich von der der katholischen
Kirche anvertrauten Fülle der Gnade
und Wahrheit herleitet» (ök. Dekr. 1,3).

3.5.4 In der begrenzten Eucharistiege-
meinschaft mit den Orthodoxen wurden
die praktischen Konsequenzen aus der
Tatsache bereits bestehender Glaubens-
gemeinsamkeit gezogen. Weder vom ein-
zelnen Gläubigen noch von den ortho-
doxen Kirchen wird als Vorbedingung
hierzu die Zustimmung zu den Papst-
dogmen von 1870 und den Mariendog-
men von 1854 und 1950 gefordert. Pri-
mat und Unfehlbarkeit des Papstes ge-
hören also zu jenen Glaubenslehren, de-

ren formelle Nichtbejahung eine wech-
selseitige Sakramentsgemeinschaft nicht
ausschliessen. Einheit in der Eucharistie
wird hier als möglich angesehen, auch
ohne dass eine Übereinstimmung in al-
len Dogmen nötig ist. Was aber erforder-
lieh ist, ist eine Übereinstimmung in den
zentralen Inhalten des Glaubens.

3.5.5 Vom katholischen Standpunkt her
bietet die Frage der sakramentalen Weihe
der Amtsträger eine Hauptschwierigkeit
für die Tischgemeinschaft mit protestan-

tischen Brüdern. Vor einer vollen Eu-
charistiegemeinschaft zwischen Katholi-
ken und Protestanten müsste diese Frage
abgeklärt werden. Es scheint uns aber
unangemessen, das evangelische Abend-
mahl ausschliesslich an einer vorwie-
gend in der katholischen Tradition ent-
wickelten Begrifflichkeit zu messen. Hin-
gegen bietet die durch die Taufe voll-
zogene Zugehörigkeit zum Leibe Christi
und die Anerkennung der heilsmittleri-
sehen Funktion der getrennten Kirchen
durch das II. Vatikanische Konzil An-
haltspunkte für weiterführende Erkennt-
nisse.

Zweifellos wird Christus in der Eucha-
ristie feiernden evangelischen Gemeinde
wirklich gegenwärtig. Derjenige evange-
lische Christ, der die Eucharistie in sei-

ner Gemeinde empfängt mit dem leben-
digen Glauben an den hier sich sehen-
kenden Christus, empfängt diesen Chri-
stus wirklich, weil Gott einen lebendi-

gen Glauben nicht leer ausgehen lässt.

Von hier aus lässt sich auch für Katho-
liken eine Teilnahme an der evangeli-
sehen Eucharistiefeier verantworten, auch

wenn noch keine verbindliche zwischen-
kirchliche Ubereinstimmung über die Fra-

gen des kirchlichen Amtes erreicht ist.
Diese Teilnahme kann — auch unter Ab-
sehung von der Amtsfrage — die Ver-
bundenheit der Christen beider Kirchen
in Christus zum Ausdruck bringen und
sie zu grösserer Einheit anspornen. Der
Katholik, der an einer solchen Euchari-
stiefeier teilnimmt, wird sich bewusst

bleiben, dass er hier an der einzigen eu-
charistischen Wirklichkeit Anteil ge-
winnt, deren ganze sakramentale Fülle
er in seiner eigenen Kirche empfängt.

Vorlage

4 Ökumenische Spontangruppen

4.7 ED Die kirchlichen Behörden und
Gemeinden sowie deren Mitglieder wer-
den aufgefordert, diese Spontangruppen
zu verstehen, die Beziehungen zu ihnen
nicht abzubrechen beziehungsweise auf-
zunehmen und sie in ihrer Arbeit zu
unterstützen.
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4.2 ED Die Spontangruppen werden er-
mutigt, sich mit christlichen Gruppen zu
verbinden, die sich von ihnen durch AI-
ter, Kultur, Meinungen und soziales

Milieu unterscheiden und sie davor be-

wahren, eine sektiererische Gruppe zu
werden. Sie werden aufgefordert, keine

Organisationen zu bilden und keine In-
stitutionen zu entwickeln, die sie zu einer
dritten Konfession werden Hessen.

5 Erziehung zu ökumenischer
Haltung

Die Synode nimmt von dem Bericht zu-
stimmend Kenntnis. Er soll, zusammen
mit den folgenden, von der Synode ver-
abschiedeten Entscheidungen und Emp-
fehlungen publiziert werden.

5./ Das Ökumenismusdekret soll besser

bekannt gemacht werden. Ein the-
senartiger Kurzauszug wird ge-
wünscht.

5.2 Die Eltern sollen für eine Erziehung
in ökumenischem Geist Anregung
von den Kirchen bekommen: Eltern-
Schulung, leicht verständliche Bil-
dungshilfen (Broschüren, Program-
me in den Massenmedien usw.)

5.5 Das ökumenische Anliegen soll

nicht nur in Vorträgen, die meist

nur einen kleinen Teil der Gläubi-

gen erreichen, sondern auch in der

Predigt zur Sprache kommen.
Die Kirchenleitungen sollen die

Seelsorger ermutigen zu ökumeni-
scher Zusammenarbeit. Ein guter
Kontakt unter den Pfarrern der ver-
schiedenen Kirchen ist eine wich-
tige Voraussetzung für die ökume-
nische Zusammenarbeit in der Ge-
meinde.

5.4 Der Lehrer hat eine wichtige Schlüs-
selstellung. Darum sollen sich die
Kirchen vermehrt engagieren in
einer ökumenisch orientierten Aus-
und Weiterbildung der Lehrer. (Reli-
gionsunterricht an den Lehrersemi-
narien, Bildungsangebote für Lehrer,
auf ökumenischer Basis geplant und
gestaltet usw.)

5.5 Es sollen regionale Arbeitsgruppen
gebildet werden, die die Frage des

konfessionell-kooperativen Bibelun-
terrichts studieren. In diesen Arbeits-
gruppen sollen Eltern und Lehrer,
Pfarrer und Katecheten der ver-
schiedenen Konfessionen vertreten
sein.

5.6 Die Synode bittet die schweizerische
Bischofskonferenz, das Gespräch mit
den Juden zu fördern und die Tä-
tigkeit christlich-jüdischer Arbeits-
gemcinschaften zu unterstützen.
Die bei uns üblichen Klischeevor-
Stellungen über die Juden sollen ab-
gebaut werden. In der Verkündi-
gung soll dem christlichen Denken
und Sprechen über die Juden be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden.

5.7 Die Synode bittet die schweizerische
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen, sich für das Anliegen der öku-
menischen Erziehung einzusetzen, in
der Form, die ihr geeignet erscheint.

6 Auf dem Weg zur Eucharistie-
gemeinschaft

6./ Eine begrenzte Eucharistiegemein-
schaft unter christlichen Kirchen der
Schweiz scheint uns heute möglich zu
sein. Sinnvoll und ökumenisch fruchtbar
ist sie nur dann, wenn sie nicht als herab-
lassende Geste einer Kirche, sondern
im Geiste der Wechselseitigkeit verstan-
den wird. Denn eine einseitige Zulassung
von Protestanten zur katholischen Eucha-
ristiefeier stellt keine Lösung dar. Sie
kann bei Mischehen sogar ihre Wirkung
verfehlen und direkt konflikterzeugend
wirken. Denn wenn der katholische Part-
ner keine Einladung zu eucharistischer
Gemeinschaft annehmen darf, kommt
es vor, dass auch der protestantische
Partner das katholische Angebot man-
gels Gegenseitigkeit ausschlägt. Eine ein-
seitige katholische Zulassung kann des-
halb die Einigkeit in der Ehe gefährden.
Von dieser Seite her besteht somit eine
moralische Notwendigkeit, Gegenseitig-
keit zu gewähren. Eucharistiegemein-
schaft bedingt daher Gegenseitigkeit. Das
setzt voraus, dass auf protestantischer
Seite der Leiter der Eucharistiefeier ord-
nungsgemäss ordiniert wurde. Damit

wird die Kontinuität des kirchlichen
Vorsteheramtes, die Treue gegenüber der
Lehre der Apostel und die Verpflichtung
auf evangelische Lebenshaltung zum
Ausdruck gebracht.

6.2 Eine allgemeine, offene Eucharistie-
gemeinschaft zwischen römisch-katholi-
scher und protestantischer Kirche in der
Schweiz halten wir für den Augenblick
weder für durchführbar noch für sinn-
voll. Sie entspricht auch keiner pastora-
len Notwendigkeit. Doch sind die Theo-
logen aufzumuntern, ihre Verständigung
in der Lehre weiterzuführen, damit ein
solcher Konsens auch in der Gesamt-
kirche fruchtbar werden kann.

6.5 Hingegen hält die Synode eine be-
grenzte und gegenseitige Eucharistiege-
meinschaft der Getauften unter bestimm-
ten Voraussetzungen für möglich und
wünschenswert. Es handelt sich hier um
genau abgegrenzte Ausnahmefälle, bei
denen Missverständnisse ausgeschlossen
sind. Grundsätzliche Voraussetzung ist,
dass diejenigen, denen eine solche Be-
willigung erteilt wird, aktiv im Leben
ihrer Kirche stehen. Sie müssen den
christlichen Brüdern, an deren Euchari-
stie sie teilzunehmen wünschen, in der
Vertiefung des Glaubenslebens und in
gemeinsamer christlicher Praxis begeg-
net sein. Die Synode bittet die Schweize-
rische Bischofskonferenz, in folgenden
Fällen die gegenseitige Eucharistiege-
meinschaft zu gestatten:

E 6.5J Bei bekenntnisverschiedenen
Ehepaaren.

E 6.5.2 Bei ökumenischen Gruppen
und Arbeitsgemeinschaften, welche eine
solche Gemeinschaft gefunden haben,
dass der Vollzug des sakramentalen Zei-
chens christlicher Einheit verantwortet
werden kann.

E 6.5.5 In Notfällen einer Diaspora-
situation.

E 6.5.4 In bestimmten Lebenssituatio-
nen und bei kirchlichen Anlässen, die

enge Bande der Verwandtschaft oder
Freundschaft berühren, z. B. bei einer
Taufe, Erstkommunion, Konfirmation,
Trauung, Priesterweihe, Ordination, Aus-
Sendung von Missionaren.
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Amtlicher Teil

Bistum Basel

Fortbildungskurse

Zu den diözesanen Fortbildungskursen
treffen sich die Kapitel iSu/rae/fF/Z/frau
vom 21.—23. Mai 1973 in Dulliken; die

Kapitel Basef-Stadt, ßa,v<?/-L««d, l/nf.
Fr/ckfa/ vom 4.—6. Juni 1973 in Dels-
berg.

Im Herrn verschieden

Georg TVarèacA, ß/urras/gau/, Laa/e«
Georg Trarbach wurde am 15. August
1898 in Werenzhausen (Elsass) ge-
boren und am 15. Juli 1923 in Luzern
zum Priester geweiht. Er begann sein
Wirken als Vikar in Kriegstetten (1923
bis 1925) und war in der Folge Pfarrer
in Langenthal (1925—28), Deitingen
(1928—33) und Nenzlingen (1933—36).
Den Hauptanteil seiner Kräfte schenkte
er der Pfarrei Kleinlützel ((1936—69).
In den Jahren 1952—1969 waltete er
als Dekan des Kapitels Dorneck-Thier-
stein. Die Resignatenjahre verbrachte
er in Baar, Schüpfheim, Höngen und

Mission und Entwicklungshilfe

Fortaetzaag vo« Seile 324

In seiner programmatischen Rede in der
Synagoge sprach er wohl
— von der Befreiung der Gefangenen,
— von der Freiheit der Geknechteten,
— vom Augenlicht für die Blinden.
Er sprach aber ebenso

— von der Frohbotschaft, die er den
Armen zu bringen hatte,

— und vom Gnadenjahr des Herrn, das
auszurufen er vom Vater den Auf-
trag erhalten hatte (Lk 4,18).

— Alle seine Wunder waren Hilfe und
Verkündigung (Zeichencharakter der
Wunder).

— Von den leiblichen Werken der
Barmherzigkeit machte er das Heil
eines jeden abhängig (Mt 25, 31 ff.).

— Er hat aber auch so deutlich von
seinem umfassenden Herrschaftsan-
spruch auf den Geist des Menschen,
d.h. von der Pflicht und dem Recht
des Menschen, an ihn zu glauben,
gesprochen, dass sich das Bekenntnis
der jungen Kirche zu diesem Herr-
schaftsanspruch niederschlug im gros-
sen Missionsbefehl: «Geht hinaus in
alle Welt und werbet Jünger bei allen
Völkern, indem ihr sie taufet auf den
Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes» (Mt 28,18—19).

Laufen. Er starb am 13. Mai 1973 und
wurde am 16. Mai 1973 in Laufen be-

erdigt.

Bistum Chur

Stellenausschreibung

Die Pfarrei T/nizong (mit der Provisur
Rona),
die Pfarrei Go'scAenen,
und die Pfarrei Grosse;!

werden hiemit zur Wiederbesetzung
ausgeschrieben. Interessenten mögen sich
bei der Bischöflichen Kanzlei, Hof 19,
7000 CAar (Abtl. Personalkommission),
bis zum 7. Juni 1973 melden.

Wahlen

Dekan zlr/o// vo« A/z/gen, bisher Pfar-
rer in Grossteil, wurde am 11. Mai 1973

zum neuen Pfarrer von Samen gewählt.

zlc/o// Gamm«, bisher Pfarrer in Gösche-

nen, wurde am 11. Mai 1973 zum neuen
Kaplan von Schwendi-Stalden gewählt.

IL
Die Aufgabe des Christen besteht nicht
im Verzicht auf die Missionierung, son-
dem im Zurück zur Missionierung im
Geiste Christi.
— Missionierung im Geiste Christi be-
deutet Sorge um den gaazea Menschen,
Christus hat sich dem Täufer gegenüber
ausgewiesen mit den Worten: «Blinde se-
hen, Lahme gehen, Aussätzige werden
rein, Taube hören, Tote werden aufer-
weckt, Armen wird die Frohe Botschaft
verkündet» (Mt 11, 4—6). Wenn CArw/en
missionieren, so leisten sie Entwicklungs-
hilfe. Und wenn Christen Entwicklungs-
hilfe leisten, so missionieren sie (Zeichen-
Charakter der guten Taten).
— Missionierung im Geiste Christi be-
deutet Aufruf zum Dienst am Mitmen-
sehen, an jedem Menschen, selbst am
Feinde (Mt 25, 31 ff.).
— Missionierung im Geiste Christi be-
deutet Mahnung, das Gute zu sehen und
zu bejahen, wo immer sich dieses ereig-
net (Lk 10, 25—37).
— Missionierung im Geiste'Christi ist

Hinfiihrung zum Vertrauen, zur ruhigen
Gewissheit, dass das Leben als Ganzes
in Gott gelingen kann und muss und
wird, dass nicht der Tod das Letzte ist,
sondern das Leben, anders gesagt: Mis-
sionierung bedeutet Befreiung von der
Angst (Mt 22, 23—32).

— Missionierung im Geiste Christi be-

deutet Aufruf zur vollendeten Selbstlo-
sigkeit und zur Relativierung aller For-
men der menschlichen Macht (Mt 20,
17—28).

Diese Missionierung ist im wahrsten
Sinne des Wortes Dienst am Menschen,
also Entwicklungshilfe.
Es liegt in der Verantwortung jedes ein-
zelnen, sich zu fragen: Wie verkörpert
sich die missionarische Kirche in mir?
Es liegt aber auch in der Verantwortung
jeder christlichen Gemeinde, sich zu
fragen:

— Wie können in Zukunft die für die
Missionierung notwendigen Berufe
sichergestellt werden?

— Welches Mass an finanzieller Unter-
Stützung lassen wir als Gemeinde der
Kirche in den Missionen zukommen?

G asta >- 7>a//er

Aus dem Leben unserer Bistümer

Der neugcwählte Priesterrat St. Gallen
tagte

Am Donnerstag, den 10. Mai 1973,
konnte Bischof Josephus Hasler den

neugewählten, 24köpfigen Priesterrat des

Bistums St. Gallen fast vollzählig be-

grüssen. In den einleitenden Worten for-
derte der Bischof den Rat zu Mitverant-
wortung und tätiger Mithilfe in den
vielfältigen Aufgaben des Bischofsamtes
auf. Daraufhin leitete der Bischof als
Vorsitzender des Priesterrates die Wah-
len für das Büro des Rates, das sich

nun wie folgt zusammensetzt: Dr. Ivo
Fürer, Präsident; Mitglieder des Büros:
Pfarrer Guido Dudli, Jonschwil; P. Ed-
win Gwerder, Rebstein; Ersatzmitglied:
Stefan Guggenbühl, St. Gallen.
In der Fortführung der Sitzung orientiert
Dr. Fürer den Rat in einer gerafften
Übersicht über die Themen, die in der
letzten Amtsdauer des Priesterrates be-
handelt wurden, und fordert dann den
Rat zum Haupttraktandum auf: Zusam-
menstellung der Traktandenliste für die
nun anlaufende Amtsdauer. Die Mitglie-
der erarbeiten in kurzer Zeit 20 Traktan-
den-Punkte, wovon dann rund die Hälfte
in den Kompetenzbereich des Seelsorge-
rates weitergewiesen werden. — Folgen-
den vier Themen hat der Priesterrat
die Priorität eingeräumt:

1. LaA?«tAeo/oge« aarf LaienAa/ecAete«

a) Rekrutierung und Einsatz (Seelsorge-
rat zugewiesen), b) Stellung und Inte-
gration in Hierarchie, Klerus und De-
kanaten.

2. Ka/ecAese

Heute sind in der Katechese viele Fra-
gen offen, die nicht alle gleichzeitig
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angegangen werden können. Aber we-

nigstens die mehr pragmatischen Fra-

gen der Lehrmittel — besonders auf
der Oberstufe — müssen rasch ange-

gangen werden, da selbst unter Kate-
cheten eine grosse Unsicherheit spürbar
ist.

3. Po/arwieru/igen /nner/ia/6 t/er Ki'rc/ie

Der Priesterrat erachtet es als dringlich,
sich über verschiedene Gruppierungen
und Trends innerhalb der Kirche Ge-
danken zu machen, um weiteren Block-
und Frontenbildungen zuvorzukommen.

4. zlHwer/w/tg t/er Pr/es/erum/rage

Die wissenschaftliche Kreuzauswertung
der Priesterumfrage in der Schweiz wird
in ca. 500 komplizierten Tabellen ge-
macht. Es wird mit Recht befürchtet,
dass eine solche Auswertung unwirksam
bleibt, weil sie zu kompliziert ist. Der
Priesterrat muss studieren, wie eine
fruchtbare Auswertung geschehen kann.
Der weitere Traktanden-Katalog des

Priesterrates St. Gallen weist noch
folgende Themen auf: Priesternach-
wuchs — Vorgehen bei Stellenbesetzun-

gen — Zusammenarbeit Weltpriester
und Religiöse Gemeinschaften — Stift-
messen — Mess-Stipendien — Dauer der
seelsorgerlichen Mandate.
Nachdem das Arbeitsfeld des Priester-
rates bestellt ist, legt Pfarrer Josef Heule,
Rorschach, dem Rat einen Bericht über
die geleisteten Einsätze für die Fidei-
Donum-Priester der Diözese St. Gallen
vor. Die Aktion Fidei-Donum will den
Priestern, die sich für den Missionsdienst
zur Verfügung stellen, den Lebensunter-
halt in den Dritt-Welt-Ländern sichern
und ihnen eine kleine Rücklage in der
Heimat anlegen. Bisher sind vom diö-
zesanen Fidei-Donum-Werk nur die in
St. Gallen inkardinierten Priester unter-
stützt worden. Die Kommission Fidei-
Donum schlägt dem Priesterrat vor, die

Unterstützung auch auf St.-Galler Bür-

ger auszuweiten, auch wenn diese nicht
im sanktgallischen Bistum inkardiniert
sind. Der Priesterrat erteilt der Kom-
mission die Kompetenz in Zusammenar-
beit mit Kanzler und Personalchef des

Ordinariates St. Gallen, die in Frage
kommenden Fälle näher abzuklären und
die Unterstützung auszuweiten, sofern
eine solche Ausdehnung für die inkardi-
nierten Priester keinen wesentlichen
finanziellen Abstrich bedeutet.

In einer nächsten Phase der Sitzung
wurde der Priesterrat von Meinrad Gern-
perli, Goldach, über die Tätigkeit der
Kommission Bischöfe — Priester orien-
tiert. Diese Kommission — bestehend

aus den Bischöfen Hänggi und Mamie,
dem Generalvikar Josef Bayard, Sitten,
dem Bischofsvikar Dr. Karl Schuler,
Chur, und sechs Delegierten der diöze-
sanen Priesterräte — versteht sich als

eine Art Seismograph für alle Probleme

im Schweizerischen Presbyterium. Herr
Gemperli, Goldach, wird als Vertreter
des sanktgallischen Priesterrates in der
Kommission Bischöfe — Priester wieder-
gewählt.
Schliesslich nimmt der Priesterrat von
dem Treffen von Delegierten europä-
ischer Priesterräte im April 1974 Kennt-
nis. Eine Vorbereitungskommission für
dieses Treffen stellt den Priesterräten
der einzelnen Länder Fragen zu, die von
möglichst vielen Priestern beantwortet
werden sollen. Unser Rat äussert sich zu
den vorgelegten Fragen und gibt diese

Anregungen einer kleinen Kommission
zur Vertiefung weiter.
Zuletzt erklärt sich der Priesterrat be-

reit, die vierjährige Amtsdauer um ein
Jahr zu kürzen, damit die Angleichung
der Amtsdauer an die übrigen Priester-
räte erreicht werden kann. Dies aller-
dings unter dem Vorbehalt, dass auch
der Priesterrat des Bistums Basel seine

jetzige Amtsdauer um ein Jahr ver-
längert. EV/w/n Gwert/er

Vom Herrn abberufen

P. Dr. Albert Auer OSB, ehem. Univer-
sitätsprofessor, Spiritual, Flüeli Ranft

Am 24. März 1973 begleiteten wir Profes-
sor Auer in Sachsein zu Grabe. Vielen war
er Helfer und Ratgeber; gütig, aber ener-
gisch war seine Art. Über die Tugend der
Tapferkeit wollte er sich nicht bloss akade-
misch unterhalten, er lebte sie und wollte
sie gelebt sehen. — Die Heimat dieses ver-
storbenen Priesters und Ordensmannes war
Landshut in Bayern. Dort war er am 27. Jan.
1891 geboren worden. Sein Kloster war die
Benediktinerabtei Neresheim in Württem-
berg, sein Wirkungsfeld während 35 Jahren
die Universität Salzburg. Er lehrte Ge-
schichte der mittelalterlichen Philosophie,
Ethik, Naturrecht und Staatsphilosophie.
Professor Auer war kein trockener Dozent.
In seinen Vorlesungen pulsierte das Leben.
Die Lebensnähe und Lebenshärte erlebte der
damals junge Kleriker im ersten Weltkrieg
als Sanitätssoldat in Russland. Schmerzen,
Leid und Tod waren der tägliche Anblick an
der Front und im Lazarett. Diese Erlebnisse
blieben unvergessen. Sie stellten Fragen, sie
verlangten Antwort, ging es doch um die
primäre Frage: «Was ist der Mensch?»
Trostlos ist die Antwort des Materialismus
mit seinem«ewigen» Werden und Vergehen;
das Ewige im Menschen lässt sich nur vom
Glauben her, in der Gottebenbildlichkeit
aussagen. Hierin liegt auch die Würde des
Menschen begründet. Für die Würde des
Menschen führte Professor Auer einen rieh-
tigen geistigen Kampf, und es war ihm dann
eine grosse Genugtuung, dass im II. Vatika-
nischen Konzil von der Würde des Men-
sehen so ausdrücklich die Rede war.
Professor Auer war ein scharfer Denker.
Doch Philosophie allein genügte ihm nicht,
sie war auch für ihn Ancilla der Theologie.
Von den Tiefen des menschlichen Geistes
stieg er hinab zu den Tiefen der Gedanken
Gottes. Die Mystiker waren ihm dabei Weg-
geführten. Er war sehr vertraut mit Franz
von Assisi, Eckehart, Seuse, Tauler und viel
meditierte er über die Kreuzesmystik des
heiligen Bruder Klaus. Das Geheimnis des
Kreuzes war das persönliche Geheimnis des
Verstorbenen, in das er sich betend versenk-
te, von dem er aber auch die Forderungen
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für Sühne und Opfer kompromisslos an-
nahm. Dieses Geheimnis war für ihn auch
eine geistige und physische Kraftreserve,
mit der er ein gewaltiges Arbeitspensum
erledigte, vor dem jedermann staunte.
Es kam das Alter. Man wollte auch im
Flüeli von der Spiritualität dieses innerlich
so gereiften Priesters und Ordensmannes
mitbekommen. In Ansprachen, Vorträgen
und persönlichen Aussprachen verspürte
nan sein inneres Feuer und seine Liebe zum
Herrn. Es war aber dann erschütternd, wie
vom Verstorbenen gegen Ende seines Le-
bens seine reichen Talente und Fähigkeiten
wieder abverlangt wurden. Lächelnd und
ergeben unterzog er sich auch dieser Prü-
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fung. Er lebte sichtbar das Bruder-Klausen-
Gebet: «Mein Herr und mein Gott, nimm
alles von mir, was mich hindert zu Dir, mein
Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich
fördert zu Dir ...» Was ihm blieb, war das
Gebet und die Liebe zum Herrn, die sich
verklärend auf sein Antlitz legte.
An seinem Todestag, am 20. März 1973, sag-
ten wir: So möchten wir auch heimgehen —
und wir danken Gott, dass wir ihn haben
durften. Leodegur M. Bc/ia/Ier

Alois Grendelmeier, Kaplan, Sattel SZ

Am 26. März 1973 starb Kaplan Alois Gren-
delmeier. 83 Jahre hatte ihm der Herr ge-
schenkt. Er hat sie gut genützt.
Am 15. März 1890 kam Alois Grendelmeier
als das jüngste von 11 Kindern der Eltern
Melchior und Maria Grendelmeier-Wieder-
kehr in Dietikon-Zürich zur Welt. Der Ruf
zum Priestertum wurde erst in später Stunde
an ihn herangetragen. Das war während sei-

ner Gardistenzeit in Rom. Ein Priester aus
der Gesellschaft des Don Guanella sprach
ihn an und sagte: «Du könntest eigentlich
Priester werden». «Schon recht, aber wie?»
war seine Antwort. Die Gemeinschaft des
Don Guanella vermittelte ihm nun das nö-
tige humanistische Wissen. Anschliessend
meldete er sich im Priesterseminar St. Luzi
zu Chur für die theologischen Studien. Im
Jahre 1931 weihte ihn dann der Bischof
zum Priester, und in Dietikon, seiner Hei-
matpfarrei feierte er seine Primiz. Wegen
seiner perfekten Italienisch-Kenntnisse wur-
de er schon gleich danach zum Pfarrer von
Rossa, zuhinterst im Calancatal, ernannt. 17
Jahre hat er diese Pfarrei versehen. Es war
eine harte Zeit, nicht zuletzt, wenn man an
die spärlichen Einkommensverhältnisse von
damals denkt. Zum Glück hatte er an sei-
ner Haushälterin, Frl. Koller, eine Art Fi-
nanzgenie. Ja, es wurden am Pfarrhaustisch
sogar noch zwei elternlose Kinder satt. Für
sie waren der Pfarrer und sein Hausgeist
Onkel und Tante, in Wahrheit aber vertra-
ten sie an ihnen voll und ganz die Eltern.
Don Luigi hatte darunter gelitten, dass er
so lange im Calancatal bleiben musste. Doch
sein goldiger Humor half ihm darüber hin-
weg. Sein Lachen und seine launigen Bemer-
kungen bewiesen, dass er den irdischen Din-
gen bis auf den Grund ihrer Nichtigkeit zu
sehen verstand.
Dann kam er schliesslich doch noch in ein
Dorf deutscher Zunge. Er wurde 1948 Ka-
plan in Sattel. Hier war er glücklich und
durfte sich der Anerkennung und Hoch-
Schätzung der Gläubigen erfreuen. Vor 10
Jahren aber packte ihn die Krankheit, die

ihm in ihrem langsamen Fortschreiten die
aktive Seelsorge mehr und mehr verunmög-
lichte. Das tat ihm bitter weh. Doch durfte
er es allenthalben spüren, dass er trotzdem
in Sattel wohlgelitten war und man ihm sein
Ausruhen von Herzen gönnte. «Bei Philippi
sehen wir uns wieder» war eine seiner Re-
densarten. Ja, wir sehen uns wieder in der
Herrlichkeit des ewigen Hohenpriesters, dem
Don Luigi mit Hingabe gedient hat.

7o.se/ Se;7er

Kurse und Tagungen

Gastvorlesung an der Theologischen
Fakultät Luzcrn

Pro/. Dr. Ko// Zer/ü.sw, Homiletiker und
Pastoraltheologe an der Universität Würz-
bürg, hält AJüfwocA, den 30. Mn/ 7973, um
10.10—11.45 Uhr an der Fakultät in Luzern,
Hirschengraben 10, eine Gastvorlesung zum
Thema: «Herrschaftsfreie Kommunikation
— eine Forderung an die kirchliche Ver-
kündigung».
Interessenten sind herzlich dazu eingeladen.
Die Aula, in der die Vorlesung stattfindet,
ist am Anschlagbrett angegeben.

Medienarbeit der Kirchen:
Arbeitstagungen 1973

«Vor allem fehlen uns Tagungen und
Kurse, an denen man mit audiovisuellen
Mitteln arbeitet und nicht nur theoretische
Erörterungen darüber vorbringt.» So hat
ein Seelsorger sein Unbehagen in Bezug auf
«Medien und Kirche» in einer Umfrage
formuliert. Um diesem Unbehagen entge-
genzutreten, bieten die kirchlichen Medien-
stellen für 1973 folgende Arbeitstagungen
an:

15.— 21. Juli 1973: «Med/enerz/e/umg —•
E/n/üftrang in T/ieorie und Praxis». Für
Lehrer und Kader der Jugend- und Erwach-
senenbildung im Bildungshaus ß«d Sc/iön-
Orunn/ZG, veranstaltet von der Kath. Ar-
beitsstelle für Radio und Fernsehen und
vom Filmbüro SKFK.

1./2./3. September 1973: «/Indiovimei/c
Medien und kircWiciie Pi/dnngjarèeii»,
veranstaltet in Zürich vom Filmdienst der
reformierten Kirchen, Bern, und vom Film-
büro SKFK, Zürich.

17./18./19. November 1973: «/Indiovi.vnei/e
Medien nnd /circidiciie Pi/dung.vurèeit»,
veranstaltet in Bern, gleiches Programm
wie in Zürich.

Der 3. September und der 19. November
1973 werden als selbständige «Kurzfor-
mein» der Tagung besonders für den Kle-
rus durchgeführt.

Auskünfte und Programme erhalten Sie bei
folgenden Adressen: Filmdienst der refor-
mierten Kirchen, Bürenstrasse 12, 3007
Bern, Tel. 031/46 16 76; Filmbüro SKFK,
Bederstrasse 76, 8002 Ziiricii, Tel. 01/36
55 80; für die Tagung vom 15.—21. Juli
1973: Arbeitsstelle für Radio und Fern-
sehen, Hottingerstrasse 30, 8032 Zürich,
Tel. 01/32 01 80. Fi!mZ>iiro SKFK

Tonband und Tonbildschau in der
Praxis
Ein Seminar vom 24.—26. Juni 1973 in der
Heimstätte LeuenZterg, veranstaltet von der
deutschschweizerischen Arbeitsgemeinschaft
kirchlicher und gemeinnütziger audiovisu-
eller Stellen (ADAS). In zunehmendem
Mass finden Tonband und Tonbildschau
Eingang in den Unterricht, den Gottes-
dienst und die Erwachsenenbildung. Das
Seminar in der Heimstätte Leuenberg will
die Teilnehmer sowohl in technischer als
auch in methodischer Hinsicht in die Praxis
einführen. Für die Teilnahme an diesem
Seminar sind Grundkenntnisse und wenn
möglich Erfahrungen auf diesem Gebiet er-
wünscht. Das Seminar steht unter der Lei-
tung von Peter Schulz und Ernst Neukomm
vom Schweizer Radio und Peter Jesse,
Präsident des ADAS.
Anmeldungen sind bis 1. Juni 1973 zu rieh-
ten an: Peter Jesse, MissionSstrasse 21, 4003
ßruei, oder Filmbüro SKFK, Bederstrasse
76, 8002 Zi/ric/t. Dort können auch Pro-
gramme angefordert werden. Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt.

Verschiedenes

Abnehmer gesucht

Die Schwestern des «Institut du Sacré-
Coeur», 1470 F^avayer-ie-LacFR, haben den
Chorraum ihrer Kapelle neu eingerichtet.
Sie sind bereit ihren bisherigen, zum Volk
gewandten /Vofrz/mr unentgeltlich abzutre-
ten. Einzige Bedingung: Er muss abgeholt
werden.
Es handelt sich um einen massiven und
schweren Eichenholzaltar. Grösse 2,80 m x
1,70 m. Der Altar befindet sich in neuem
Zustand und ist mit einem Altarstein ver-
sehen.
Interessenten sollen sich direkt an das In-
stitut wenden (Tel. 037/63 15 40).

Rot an Pfingsten
Rot ist nicht nur die bekannte Farbe
der Liebe, sondern auch — wenig-
stens bis heute noch — eine der
liturgischen Farben. Hauptsächlich
am heiligen Pfingstfest (schon in
3 Wochen!) wird in der Kirche
überall Rot getragen — so man hatl
Wie wäre es mit einem neuen, roten
Messgewand oder roten Chormantel?
Ihr Besuch wird uns freuen. Auf
Wunsch unverbindlicher Auswahl-
dienst.

ARS PRO DE0
JAKOB STRASSLE

6006 LUZERN

Tal. 041 -22 3318

Für
Kerzen

zu

Rudolf Müller AG
Tel. 071-75 15 24

9450 Altstätten SG

Eine
dringende
Anzeige?

Telefonieren
Sie uns

0̂41
2422 77

LIENERT

- - KERZEN

LJ EINSIEDELN

Sitzende Maria
mit Kind
um 1300, Höhe 75 cm,
restauriert, einmaliges Stück.

Seriöse Interessenten
schreiben unter Chiffre 24-S
305 354 Publicitas, 6901 Lugano
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ARS PRO DEO

JAKOB STRASSLE

6006 LUZERN

Tel. 041 -22 33 18
Herder

4?emap/?o/i
Induktive Höraniagen in zwei Ausfuhrungen
Stationär: für Kirchen, Konferenzsäle, Kinos, Theater usw.
Tragbar: für Vereine, Kirchgemeindehäuser, Sprachheilschulen usw.
Gfeller AG 3175 Flamatt (FR) Apparatefabrik Telephon 031-94 03 63

/#></<#AfrVe A/öran/ar/e/i

Seriöse Person, Ende 30,
kaufm. und soz. gebildet, sucht

Sakristaninnen-
Posten
(nebenamtlich)

Ist auf diesen schönen Beruf

geschult und hat schon einige
Zeit Praxis. Gleich in welcher
Landesgegend, womöglich mit

Wohnung. Offerten unter Chiffre
842 Lz Orell Füssli Werbe AG,

Postfach, 6002 Luzern.

Ein grosses Kommentarwerk
abgeschlossen!
Th. Maertens — J. Frisque

Kommentar zu den
neuen Lesungen der
Messe
Band 9 : 360 Selten, Subskriptlons-
preis: Fr. 28.40;
Einzelpreis: Fr. 32.10.

«Exakte Exegese, gewünschte und
dennoch tragbare Kürze sowie eine
einheitliche Konzeption zeichnen
diesen, In langer Arbeit erstellten
Kommentar aus.»
Österreichisches Klerusblatt.

24. September bis 5. Oktober 12 Tage
15. Oktober bis 27. Oktober 13 Tage

Für diese beiden Daten haben wir alle Reservationen vorgenom-
men. Aus verschiedenen Gründen mussten nun die Besteller
(zwei Pfarreien in Deutschland) absagen. Bevor wir die Reisen
annulieren (sehr gute Hotels), versuchen wir, zwei andere Pfar-
reien dafür zu finden. Hätten Sie Interesse?

Bedingungen: eigentlich keine; wenn möglich 15—20 Personen
pro Reise. Auf Wunsch steht sehr guter Führer aus der Schweiz
zur Verfügung. Sie übernehmen keinerlei finanzielle oder andere
Risiken. Und würden u. a. natürlich auch gratis mitreisen.

Falls Sie glauben, in Ihrer Pfarrei obige Anzahl Teilnehmer zu fin-
den, so telefonieren Sie bitte unserem Herrn Christ. Innert wenigen
Tagen würde Ihnen ein vierfarbiger Prospekt für die Werbung zur
Verfügung stehen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

ORBIS-REISEN
Bahnhofplatz 1, 9001 St. Gallen, Telefon 071 -22 21 33

Reise- und Feriengenossenschaft der Christi. Sozialbewegung der
Schweiz — das Büro mit der langen Erfahrung in der Organisation
von Heiiig-Land-Reisen und -Wallfahrten.

Um ganz leichte

Alben, Stolen und
Messgewänder
bittet Sor Mathilde, Colegio de
N. Sra. del Carmen

El Carmen de Bolivar/Colom-
bia del Sur/Südamerika

«Hier muss der Priester viel
schwitzen in der Tropenhitze.»

Weiterleitung besorgt Kloster
Maria Hilf, 9450 Altstätten.

Formschöne Kirchenmöbel
Traubetstühle, 120 cm breit, Arm- und
Kniebrett mit feinem, rotem Woll-
Stoff gepolstert: 1 Modell ganz in
Holz, elegante Form, 1 Modell
schwarzes Metallgestell, Armbrett
Holz, streng modern.
Sedillen in grauem Skai oder rotem
Wollstoff gepolstert, Sitz 50 cm breit,
40 cm tief: ganz in Holz oder Metall
verchromt.
Ambo- und Leseständer in drei ver-
schiedenen, beliebten Modellen.
Liederanschlagtafeln für KGB, diver-
se Grössen. 1 Holzständer, 185 cm
hoch, zu jeder Tafel passend.
Alles zu alten Lagerpreisen, nur noch
solange Vorratl

Turmuhrenfabrik
J. G. Baer
3454 Sumiswald

Spezialfirma gegründet 1826

Turmuhren
mechanisch und elektrisch,
verschiedene Ausführungen.

auf. Ganggenauigkeitsüber-
wachung

benötigt keine Regulierung.

Zifferblätter

Hammerwerke

Glockenläutmaschinen

und automatische Steuerun-

gen
Servicedienst
Vergoldungen

Tel. 034 4 18 38
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Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9001 St. Gallen

Telefon 071 22 2917

Ehe und Erziehung 73
Wir führen eine reichhaltige Auswahl an Ehe- und Er-
Ziehungsliteratur.

Verlangen Sie unser neues SpezialVerzeichnis —die
wertvolle Handreichung für Brautleute und Eltern
(kostenlos in jeder beliebigen Menge zu beziehen).

Als Spezialist widme ich mich der dankbaren Aufgabe, in

Kirchen und Pfarreiheimen

Lautsprecher- und Mikrophon-Anlagen
auch für Schwerhörige mittels Induktion ausgebaut,

einzurichten. Eine solche Installation erfordert vom Fachmann
äusserst individuellen Aufbau von hochqualifizierten Elementen.
Durch die neue Hi-Fi-Technik stehen Ihnen geeignete Geräte
zur Verfügung, die höchste Ansprüche an eine

perfekte, saubere und naturgetreue
Wiedergabe von Sprache und Musik

erfüllen. Ich verfüge über beste Empfehlungen. Verlangen Sie
bitte eine Referenzliste oder eine unverbindliche Beratung.

A. BIESE
Obere Dattenbergstrasse 9 6000 Luzern Telefon 041 -41 72 72

TURMUHREN
Neuanlagen
in solider und erstklassiger Ausführung

Revisionen
sämtlicher Systeme

Serviceverträge
zu günstigen Bedingungen

UHRENFABRIK THUN-GWATT
Wittwer-Bär & Co., 3645 Gwatt, Tel. 033 / 2 89 86

Weinhandlung

SCHULER &CIE
Aktiengesellschaft Schwyz und Luzern

Das Vertrauenshaus für Messweine und gute Tisch- und Fla-
schenweine, Tel. Schwyz 043-21 2082 — Luzern 041 -231077 9

OTTO ZWEIFEL
GOLDSCHMIED
LUZERN
TEL. 23 32 94

Kelche, Brotschalen

Soeben erschienen!

Zum
erstenmal
seit der
Trennung der
Kirchen
schreiben
namhafte
katholische
und
evangelische
Theologen
gemeinsam ein
Glaubensbuch

Verlag Herder
Freiburg Basel
Wien
Theologischer
Verlag Zürich

Neues
Glaubens

Der buch

von

ein zukunftsweisendes
Gemeinschaftswerk nam-
hafter katholischer und

evangelischer Autoren, das
ohne Beispiel ist

ein Buch, das 'mit einer
Stimme' sagt, was allen
Christen gemeinsame
Glaubensbasis ist

ein fundamentales Arbeits-,
Lehr- und Lesebuch
in der Sprache unserer Zeit

ein ermutigendes Buch,
das beispielhaft auf die
drängenden Glaubens-
fragen heute antwortet

ein wegweisendes Buch
für jeden Christen, der
bewusst aus dem Glauben
leben will

ein notwendiges Buch,
das neue Impulse gibt

688 Seiten, Einführungs-
preis bis 30. 9. 73: Fr. 34.60
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